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Editorial

Einladung zum Veilchenmarkt
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Frühling –  
ein Wort 

voller Musik und 
Hoffnung in einer besonders schwie-
rigen Zeit. Leider konnten jedoch 
auch die letzten sonnenreichen Wo-
chen nicht über die Dramatik der 

Ereignisse in der Ukraine hin-
weghelfen. Zusätzlich sind 

die Einschränkungen der 
Corona-Krise nach wie 
vor präsent. Zu lange 

musste Verzicht geübt werden. Kon-
taktbeschränkungen und Verbote 
haben das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben über zwei Jahre na-
hezu lahmgelegt. Wenigstens in die-
ser Hinsicht und mit den in Aussicht 
gestellten Lockerungen können wir 
hoffnungsvoll entspannteren Mo-
naten entgegenblicken. Auch Feste 
werden damit wieder einen Platz im 
Kulturkalender der Stadt finden. Mit 
dem traditionellen Veilchenmarkt 
zur Osterzeit geben wir dafür den 
Startschuss und setzen damit in jeg-

licher Hinsicht auch ein Zeichen 
für Gemeinschaft, Zusammen-

halt, Optimismus und Zukunft. Trotz 
aller Dramatik in der Welt dürfen wir 
unsere eigenen Bedürfnisse nicht 
vergessen. Deshalb nutzen Sie den 
Markt mit Angeboten rund um das 
anstehende Osterfest für einen Bum-
mel rund um das Stadtgut, kommen 
Sie miteinander ins Gespräch und ge-
nießen Sie eine schöne Zeit. 

Ihre Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin
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Naunhof Aktuell

Am 17. März erreichte ein polnischer 
Bus mit 46 Frauen und Kindern sowie 
einem alleireisenden behinderten Mann 
das Haus Grillensee in Naunhof. Bür-
germeisterin Anna-Luise Conrad und ihr 
Team sorgten dafür, dass die Mütter mit 
ihren Kindern mit dem Nötigsten für die 
erste Zeit versorgt wurden. Gleichzeitig 
bereiteten sie die Anmeldung beim Aus-
länderamt des Landkreises vor. Damit ist 
neben finanzieller Unterstützung auch 
eine erforderliche medizinische Versor-

gung abgesichert. Für den mitreisenden 
pflegebedürftigen Mann organisierte 
Landrat Henry Graichen gemeinsam mit 
dem Sozialamt des Landkreises die Un-
terbringung in einem Grimmaer Heim.

Die Flüchtlinge aus der westukraini-
schen Stadt Chemelnyzkij werden bis 
Ende März im Haus Grillensee bleiben 
und dann andere Unterkünfte im Land-
kreis Leipzig beziehen.

Text und Foto: Landkreis Leipzig

Ukrainische Flüchtlinge in Naunhof angekommen
46 Frauen und Kinder im Haus Grillensee

Das Schicksal der Menschen aus der Uk-
raine bewegt die Welt. Hunderttausen-
de haben aus Angst ihr Zuhause verlas-
sen und versuchen, im Land selbst und 
in Nachbarländern einen sicheren Ort 
zu finden. Angesichts des andauernden 
und sich ausweitenden Konflikts in der 
Ukraine werden Not und Leid der Uk-
rainerinnen und Ukrainer sowohl im 
Land als auch auf der Flucht und damit 
ihr Bedarf an humanitärer Hilfe immer 
dringlicher und größer. Entsprechend 
steigt auch der Hilfsbedarf in Naunhof 
und der Verwaltungsgemeinschaft Bel-
gershain und Parthenstein. 

Helfen auch Sie! Auf der Internetsei-
te der Stadt Naunhof haben wir alles 
Wichtige für Sie auf einen Blick zu fol-
genden Themen zusammengefasst:
• Wo können sich Menschen aus der 

Ukraine melden, die schon angekom-
men sind?

• Ich kann Wohnraum und Wohnungs-
ausstattungen zur Verfügung stellen.

• Ich kann dolmetschen.
• Ich kann Hilfe im Alltag leisten und /

oder eine Familienpatenschaft über-
nehmen.

• Ich kann Sachspenden für Kriegsver-
triebene in Naunhof abgeben.

Informieren Sie sich unter www.naun-
hof.de, erfahren Sie dort Ihre Ansprech-
partner und helfen Sie mit, den Men-
schen den Start in Naunhof und in der 
Verwaltungsgemeinschaft bestmöglich 
zu erleichtern. 

Hilfe für Menschen aus der Ukraine

Gemäß § 93 Sächsisches Wassergesetz 
(SächsWG) sind oberirdische Gewässer 
regelmäßig durch die Wasserbehörden 
zu schauen. Am 01.03. fand diese Bege-
hung an der Parthe im Bereich der Orts-
lagen Lindhardt, Naunhof, Erdmanns-
hain, Eicha und Albrechtshain statt. 
Bürgermeisterin Frau Conrad, das Land-
ratsamt, einige Stadträt/innen, der Lind-
hardter Ortsvorsteher Herr Pohl und ein 
Vertreter des Waldbesitzers in Lindhardt 
nahmen daran teil.

Die Gewässerunterhaltungspflicht wird 
von der Landestalsperrenverwaltung des 
Freistaates Sachsen (LTV) Flussmeisterei 
Grimma, wahrgenommen.  Nach Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) ist der begange-
ne Fließgewässerabschnitt in Wasserkör-
per Parthe-2 und -3 einzuordnen:
Parthe-2: Lindhardt bis Mündung Glade-
graben

Parthe-3: Mündung Gladegraben bis 
Entwässerungsgraben unterhalb Reha-
Klinik Erdmannshain.
Der Zustand beider Wasserkörper wurde 
entsprechend den Vorgaben der WRRL 
hinsichtlich der Biologie und Chemie 
bewertet. Daraus wurden umfangreiche 
Maßnahmen festgelegt, um das Ziel ei-
nes guten ökologischen und chemischen 
Zustands sicherzustellen.

Bewertet wurden u.a. Fischfauna, 
Durchgängigkeit und Wasserhaushalt. 
Natürlich spielen auch die in den Ge-
wässern lebenden Tiere (Makrophyten/ 
Phytobenthos und Benthische wirbello-
se Fauna) eine wichtige Rolle. Geprüft 
wurde auch der chemische Zustand. Es 
konnten Überschreitungen bei verschie-
denen Verbindungen wie Ammonium, 
Eisen und Sulfat festgestellt werden. 
Auch niedrige pH-Werte wurden gemes-

sen. All dies muss wieder in Einklang mit 
der Natur gebracht werden. Insgesamt 
wurden 19 Beanstandungen und die da-
raus resultierenden Festlegungen doku-
mentiert und müssen nun vom jeweili-
gen Zuständigkeitsbereich abgearbeitet 
werden. Wichtigste Voraussetzung für 
ein sauberes und fließendes Gewässer 
sind unter anderem die Beräumung des 
Gewässerbettes und die Freihaltung der 
Ufer. Umgefallene Bäume, Treibgut, Tot-
holz oder Schnittholz und angespülter 
Unrat müssen entfernt werden.

Unsere Natur, dazu zählen auch unse-
re Gewässer, sind ein wichtiges Gut. Er-
halten und bewahren wir es. Wenn sich 
jeder Einzelne ein wenig um Ordnung 
und Sauberkeit bemüht und sich nur dort 
aufhält, wo es auch erlaubt ist, ist dies 
ein kleiner Schritt mit einer großen Wir-
kung. 

Gewässerschau an der Parthe

Die nächste Ausgabe der Naunhofer Nachrichten Ausgabe 07 / 2022 erscheint am 09.04.2022. 
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Naunhof Aktuell

Arbeitsgruppe Kinder und 
Jugend des Kommunalen 
Präventionsrates beginnt 
mit der Arbeit

Die neu gegründete Arbeitsgruppe 
Kinder und Jugend nimmt im April 
2022 ihre Arbeit auf. Das erste Treffen 
mit Fachkräften und interessierten 
Bürgern findet am 14.04.2022 um 17 
Uhr im Rathaus Naunhof statt.

Interessierte Bürger können sich 
dazu gern noch bei Frau Schatz, 
Stadtverwaltung Naunhof, anmelden:
schatz-hauptamt@naunhof.de
034293/42135

Bereits in der letzten Ausgabe der Naun-
hofer Nachrichten wurde die interessierte 
Öffentlichkeit herzlich zur „Bürgerwerk-
statt Naunhofer Seen“ am 29.03.2022 ab 
17:30 Uhr im Bürgersaal, Markt 6, 04683 
Naunhof eingeladen.

An nach Themen geordneten Tischen 
haben die Teilnehmenden die Möglich-
keit, zur weiteren Entwicklung der Naun-
hofer Seen miteinander ins Gespräch zu 

kommen, Hinweise und Anregungen ab-
zugeben sowie ausgewählte Ideen und 
Ansätze zu vertiefen und im gemein-
samen Austausch weiterzuentwickeln. 
Es gibt noch freie Plätze! Wir laden Sie 
daher sehr herzlich ein, sich für die Zu-
kunftsentwicklung der Naunhofer Seen 
etwas Zeit zu nehmen und an der Ver-
anstaltung teilzunehmen. Eine vorheri-
ge Anmeldung ist notwendig. Wenden 

Sie sich dazu bitte an Anja Gaitzsch, Tel. 
034293 42180, E-Mail: stadtmarketing@
naunhof.de. Die Teilnahme ist nur mit ei-
nem Nachweis zur Einhaltung der 3G-Re-
gelung (geimpft, getestet oder genesen) 
möglich. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie, Ihren entsprechenden Nachweis mit-
zubringen und vorzuzeigen und sich an 
die Hygieneregeln zu halten. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme und regen Input.

Einladung zur Bürgerwerkstatt zur Entwicklung 
der Naunhofer Seen 

Es ist wieder soweit: höchste Zeit, sich 
für den Frühjahrsputz zu rüsten - auch in 
der Natur.  Deshalb findet am Samstag, 
den  09. April 2022  der diesjährige „Tag 
der Umwelt“ statt. 

Mit der Aktion soll vor allem die ge-
meinsame Verantwortung für die Umwelt 
gefördert werden. Alle Einwohnerinnen 
und Einwohner in Naunhof und der Um-
gebung sind daher aufgerufen, sich an 
der Müllsammlung zu beteiligen, damit 
unsere schöne Landschaft von Schmutz 
und Umweltsünden befreit werden kann.
Alle Informationen erhalten Sie im Ord-
nungsamt bei Frau Ritter, 0174/9183469 
oder per E-Mail: gvd2@naunhof.de  oder 
kommen Sie einfach zu folgenden Treff-
punkten:
Samstag, den 9. April
09:00 Uhr  Lindhardt, an der Alten
 Mühle Nr. 5
09:00 Uhr  Naunhof, Grimmaer Straße/
 Großsteinberger Straße

09:00 Uhr  Naunhof, Ungibauerstraße
 (Turmuhrenmuseum) 
09:00 Uhr  Naunhof, am 
 Kurzzeitparkplatz Moritzsee
09:00 Uhr  Naunhof, Parthenstraße – 
 Anfang Rad- und Gehweg
09:00 Uhr   Naunhof, Straße 9. November
 am Solarpark 
09:30 Uhr  Naunhof, Wiesenstraße 
 (Waldbad)
10:00 Uhr  Naunhof, Ortsausgang 
 Großsteinberger Straße 
 (am Trafohaus)
10:00 Uhr  Naunhof, Cladeweg 
 (Tennisplatz)
10:00 Uhr   Naunhof, Wiesenstraße 
 (Parthelandhalle) 
10:00 Uhr  Ammelshain, Hauptstraße 
 (Feuerwehrgerätehaus)
10:00 Uhr  Fuchshain, Bürgerhaus 
 (Vereinsraum)
10:00 Uhr   Erdmannshain, an der 
 Ampelkreuzung (S 43)

Montag, den 11. April
08:30 Uhr    Erdmannshain, Eichaer 
 Straße 30 (Heimatstube)

Aufruf zum „Tag der Umwelt“

Aus dem Rathaus

Seit dieser Woche sind das Rathaus und 
die Stadt- und Touristinformation wie-
der für den regulären Besucherverkehr 
ohne zwingende vorherige Terminver-
einbarung zu den bekannten Öffnungs-
zeiten geöffnet.

Rathaus 
Montag geschlossen 
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 15.30 Uhr

Donnerstag 09.00 - 12.00
 13.00 - 15.30 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00

Stadt- und Touristinformation
Montag geschlossen
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 
 13.00 - 17.00 Uhr
 ab April bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 15.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00

Auch das Standesamt ist wieder zu den 
bekannten Sprechzeiten persönlich er-
reichbar.

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 15.30 Uhr

Es gilt 3G für die Besucher.

Nach wie vor besteht ebenfalls die 
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
und das Abstandsgebot.

Rathaus und Stadt- und Touristinformation wieder geöffnet
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Aus dem Rathaus

Aus dem Ordnungsamt

Achtung: 
demnächst neue Parkregelung 

in der Wiesenstraße 

Manchmal sind es Anwohner, die mei-
nen, vor ihrer Haustür rasen die Autos 
besonders. Aber ab und an ist es tat-
sächlich so, dass Fahrzeuge zu schnell 
unterwegs sind, vor allem wenn eine 
schnurgerade und neu ausgebaute Fahr-
bahn wie in der Naunhofer Wiesenstra-
ße dazu einlädt und man gleichzeitig in 
Eile ist. Doch hier gilt Tempo 30. Außer-
dem liegen mit dem Gymnasium und der 
Kindertagesstätte Einrichtungen an, de-
ren Bewohner besonders schützenswert 
sind, was auch die zahlreichen Eltern-
fahrzeuge beim Bringen und Holen der 
Kinder beweisen. Das wiederum kann 
zum großen Hindernis führen, wenn 
Einsatzkräfte im Alarmierungsfall zum 

Gerätehaus eilen, um schnellstmöglich 
zur Unglückstelle ausrücken zu können.  

Die Verkehrsteilnehmer immer wie-
der auf die bestehende Situation hin-
zuweisen, dass sie ihre Fahrweise und 
das Parken so anpassen, wie es die ört-
lichen Gegebenheiten erfordern, bringt 
maximal kurzfristige Entlastung, ändert 
auf Dauer jedoch nichts. Zahlreiche Be-
schwerden aber auch Vorschläge gingen 
dementsprechend im Ordnungsamt ein. 

Nunmehr fand Mitte März eine Orts-
begehung statt, zu der die Bürgermeis-
terin die beteiligten Fachämter, die 
Polizei sowie Vertreter der Kinderta-
gesstätte und der Feuerwehr eingela-
den hatte. Dabei konnten die jeweiligen 
Anliegen noch einmal zusammengefasst 
dargelegt werden. Als Ergebnis wurde 
abgestimmt, welche Möglichkeiten sich 
umsetzen lassen, um die bestehende 
Geschwindigkeitsreduzierung durchzu-
setzen, ausreichend sichere Parkmög-
lichkeiten zu schaffen und gleichzeitig 
die Ausfahrt für Feuerwehr und Ret-
tungsdienst jederzeit zu gewährleisten. 

Zukünftig wird zwischen der Leip-
ziger Straße und dem Gerätehaus zu 
den bestehenden Regelungen eine 
Parkverbotszone eingerichtet, die das 
Parken nur noch in den gekennzeich-
neten Parkflächen erlaubt. Neben 
den neugebauten Parktaschen wird es 
Fahrbahnmarkierungen geben. Diese 
werden wechselseitig aufgebracht, da-
mit die abgestellten Fahrzeuge gleich-
zeitig das Geschwindigkeitsniveau auf 
das gewünschte Maß reduzieren. Um 
ein Steckenbleiben für Ver- und Entsor-
gungsfahrzeuge wie auch die Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr zu verhindern, 
wird die Drehleiter der Naunhofer Feu-
erwehr das Vermessen der Straße be-
gleiten. 

Überdies werden nun nach Fertig-
stellung der Wiesenstraße zusätzlich 
die bereits im letzten Jahr angeordneten 
Piktogramme zum Tempo 30 an mehre-
ren Stellen aufgebracht, um im Verlauf 
der Straße immer wieder an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung zu erinnern.  

An dieser Stelle wird darauf hinge-
wiesen, dass die Einhaltung der ver-
kehrsrechtlichen Regelungen dauerhaft 
durch das Ordnungsamt und die Polizei 
kontrolliert werden. Wer mit 50 statt 
30 km/h erwischt wird zahlt nach neu-
em Bußgeldkatalog 70 Euro Strafe. Das 
falsche Parken kann Konsequenzen zwi-
schen 25 und 55 Euro nach sich ziehen. 
All das lässt sich vermeiden, wenn man 
die Grundregeln beachtet. 

1.  Die Teilnahme am Straßenverkehr er-
fordert ständige Vorsicht und gegen-
seitige Rücksichtnahme.

2.  Wer am Verkehr teilnimmt hat sich 
so zu verhalten, dass kein anderer 
geschädigt, gefährdet oder mehr, als 
nach den Umständen unvermeidbar, 
behindert oder belästigt wird. 

Wahlhelfer/innen gesucht

Am 12. Juni 2022 wird im Landkreis 
Leipzig eine neue Landrätin / ein neuer 
Landrat gewählt. Entfällt auf keine/n 
Bewerber/in mehr als die Hälfte der gül-
tigen Stimmen, wird ein zweiter Wahl-
gang erforderlich, der dann am 3. Juli 
2022 stattfindet.

Die Stadt Naunhof sucht hierfür noch 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die 
gemeinsam mit der Stadtverwaltung 
das Recht auf freie und demokratische 
Wahlen umsetzen und für einen rei-
bungslosen Ablauf der Wahlen in den 
Wahlbezirken sorgen. Eine Mitarbeit ist 
in den allgemeinen Wahlvorständen (in 
einem Wahlraum im Stadtgebiet oder in 
den Ortsteilen) wie auch im Briefwahl-
vorstand in der Stadtverwaltung mög-
lich. Ihre Wünsche hinsichtlich Funktion 
und des Einsatzortes werden soweit wie 
möglich berücksichtigt.

Besondere Kenntnisse werden nicht 
vorausgesetzt. Eine Einweisung erfolgt 
vorab in einer Wahlhelferschulung. Hier-
zu lädt die Stadt alle Wahlvorstände mit 
dem Berufungsschreiben ein. Für den 
Einsatz als ehrenamtliche/r Wahlhelfer/
in wird eine Entschädigung gezahlt. 

Die Wahlvorstände organisieren am 
Wahltag die Stimmabgabe und die Aus-
zählung der Stimmzettel. Dabei werden 
sie entweder am Vormittag oder am 
Nachmittag eingesetzt. Gegen 17:30 
Uhr trifft sich dann der gesamte Wahl-
vorstand, um nach Ablauf der Wahlzeit 
das Wahlergebnis zu ermitteln.

Darüber hinaus wird zur Feststellung 
des Briefwahlergebnisses ein Briefwahl-
vorstand gebildet. Dieser beginnt seine 
Tätigkeit gegen 14:00 Uhr mit der Zulas-
sung der Wahlbriefe und übernimmt ab 
18:00 Uhr die Stimmauszählung.

Die Stadt Naunhof möchte hiermit 
noch einmal für ein Mitwirken zu den 
o.g. Wahlgängen werben. Wer sich für 
diese verantwortungsvolle Tätigkeit 
interessiert und das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, kann sich per E-Mail an 
lohn-ordnungsamt@naunhof.de oder 
per Telefon an 034293 42126 wenden.

Stadtverwaltung beteiligt 
sich am Kegelturnier für 
Handwerker, Dienstleister 
und Gewerbetreibende

Inzwischen ist es schöne Tradition, 
dass sich Mitarbeiter/innen der Stadt-
verwaltung am jährlichen Kegeltur-
nier für Handwerker, Dienstleister und 
Gewerbetreibende beteiligen. Auch in 
diesem Jahr wurde die Stadt erfolgreich 
vertreten. Ganz nach dem Motto „Man 
muss auch gönnen können“ haben Frau 
Lohn, Frau Lehmann, Frau Held und 
Herr Hankwitz einen hervorragenden 
8. Platz von 8 Teilnehmern für die 
Stadtverwaltung erzielt. Schließlich 
zählt der olympische Gedanke. 

Bei der Siegerehrung kam die Ver-
waltung umso besser weg - bei der 
Verlosung wurde ein toller Präsentkorb 
gewonnen. Allen Teilnehmerinnen 
und dem Teilnehmer hat es enorm viel 
Spaß gemacht. Sicherlich wird man 
auch im nächsten Jahr wieder mit da-
bei sein – dann vielleicht sogar mit 2 
Mannschaften. 
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Aus dem Rathaus

Sachbearbeitung Bauamt (m/w/d) gesucht
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im 
Bauamt der Stadtverwaltung Naunhof 
die Position Sachbearbeitung Bauamt 
(m/w/d) in Vollzeit vorerst befristet zu 
besetzen.

Ihre wesentlichen  
Aufgabenbereiche

1. Allgemeine Verwaltungsaufgaben
• Allgemeine/zentrale Aufgaben im 

Verwaltungs- und Zuständigkeitsbe-
reich

• Klärung rechtlicher Angelegenhei-
ten/Zusammenarbeit und Beauftra-
gung von Anwälten in rechtlichen 
Angelegenheiten 

2. Öffentliche Verkehrsflächen
• Mitwirkung bei der Planung, Ausfüh-

rung und teilweise Abrechnung der 
Bauleistungen sowie Beantragung 
und Abrechnung der Fördermittel für 
Aufgaben der Straßenbeleuchtun-
gen, Bushaltestellen, der DSD- und 
Altkleiderstandorte

• Ausschreibung, Überwachung, Ab-
rechnung der Straßenreinigung nach 
VOL

• Beschaffung/Aufstellung von Ver-
kehrszeichen nach StVO einschl. 
Markierungen

• Unterhaltung/Neubau von Bushalte-
stellen einschl. Buswartehallen

• Straßenbeleuchtung (Bewirtschaf-
tung und Abwicklung von Erhal-
tungs-, Unterhaltungs-, Neubau- und 
Rückbaumaßnahmen; Wahrneh-
mung der vollständigen Bauherren-
aufgaben)

• Angelegenheiten nach dem Straßen-
verkehrsrecht

• Erlaubnispflichtige Aufgrabungen 
im öffentlichen Verkehrsraum 

• Mitwirkung bei Planfeststellungsver-
fahren der Versorgungsträger, Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser, Telekom 

3. Bauhof
• Abrechnung des Bauhofeinsatzes 

nach Kostenstellen einschl. Nach-
kalkulation der Verrechnungssätze

4. Bauverwaltung
• Mitwirkung bei Vermessungen im 

Aufgabenbereich
• Verwaltung Liegenschaftsakten und 

Zusammenfassung der Kaufpreis-
sammlungen für Verwaltung

• Flurbereinigungsverfahren und Bo-
denordnungsverfahren nach LwAnpG

5. Liegenschaften
• Energie, Gas, Wasser, Abwasser, 

Müllgebühren für alle städtischen 
Einrichtungen: Angebotseinholung, 
Vertragsabschluss, Abrechnung

• Gebäudereinigung in allen städti-
schen Einrichtungen, Eigenständige 
Erarbeitung der Leistungsverzeich-
nisse, Vergabe, Durchführung, Ab-
rechnung

6. Instandhaltung-/ Instandsetzung
• Mitwirkung bei baulichen Inspekti-

onen bzw. Wartungen an Gebäuden
• Durchführung von Ausschreibungs- 

und Vergabeverfahren nach VOB, 
VOL, HOAI 

• Durchführung von Gebäudeunter-
haltungsmaßnahmen an kommuna-
len Gebäuden der Verwaltungsge-
meinschaft 

• Angebote einholen und beauftra-
gen, Wartung, TÜV Bauaufsicht-
samt, Brandschutz sowie deren 
Mängelbeseitigung

• Überwachung und Unterhaltung 
von technischen Anlagen in kom-
munalen Einrichtungen

• Bauliche Unterhaltung von Denk-
malen und Brunnen

7. Sonstige Aufgaben
• Prüfung aller HOAI-Verträge des 

Bauamtes und des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung sowie der dazu-
gehörigen Rechnungen 

Ihr Profil

• abgeschlossene Ausbildung als 
staatlich geprüfter Tiefbautechniker 
oder ein/e vergleichbare 3-jährige 
technische Berufsausbildung bzw. 
Fachstudium, mindestens jedoch 
eine abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r mit 
einschlägigen Berufserfahrungen 
im Aufgabenbereich

• sehr gute MS-Office Anwender-
kenntnisse, insbesondere in Word 
und Excel

• Kenntnisse der Vergabe und Ver-
tragsordnung für Leistungen

• Kenntnisse HOAI, Vermögenszuord-
nungsrecht

• selbstständige Arbeitsweise
• kostenbewusste und an wirtschaft-

lichen Maßstäben orientierte Ar-
beitsweise

• erweitertes Führungszeugnis

Das bieten wir:

• einen Arbeitsplatz in einer dyna-
misch wachsenden Stadt mit einer 
hohen Lebens- und Wohnqualität, 
die sich in unmittelbarer Nähe zu 
Leipzig befindet

• einen abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Arbeitsplatz 
in einem modernen öffentlichen 
Dienstleistungsunternehmen

• die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 40 Wochenstunden

• vorerst befristete Beschäftigung in 
der Krankheitsvertretung

• Eingruppierung nach Haustarifver-
trag in Anlehnung an den TVöD-
VKA, nach persönlicher Qualifikati-
on und beruflichen Erfahrung in die 
Entgeltgruppe 9a (Voraussetzungen 
müssen vorliegen) sowie eine attrak-
tive betriebliche Altersvorsorge (Zu-
satzversorgung) 

• vielfältige Fortbildungsmöglichkei-
ten 

• ein Team, das vertrauensvoll und 
wertschätzend zusammenarbeitet

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, 
dann freuen wir uns über ihre Bewer-
bung bis zum 03.04.2022. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte mit einem 
Bewerbungsschreiben, tabellarischen 
Lebenslauf, Nachweis über die erfor-
derliche berufliche Qualifikation so-
wie Kopien von qualifizierten Dienst/
Arbeitszeugnissen / Beurteilungen, 
die nicht älter sind als drei Jahre, un-
ter Angabe des Betreffs „Bewerbung 
Sachbearbeiter Bauamt (m/w/d)“ auf 
dem Postweg oder per E-Mail im PDF-
Format an:

Stadtverwaltung Naunhof
Hauptamt
Markt 1, 04683 Naunhof

E-Mail: Bewerbungen@naunhof.de
Weitere Bewerberinformationen unter :
www.naunhof.de.

Die nächste Ausgabe der 
Naunhofer Nachrichten Ausgabe 

07 / 2022 erscheint am 09.04.2022. 

Redaktionsschluss der 
Stadtverwaltung ist der 

30.03.2022
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Aus dem Rathaus

Ausbildungsplatz 2022
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) in der 
Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung

Als Stadtverwaltung sind wir Ansprech-
partner und Dienstleister für Bürger/
innen. Wir beraten im direkten Publi-
kumsverkehr und bearbeiten verschie-
denste Anträge unter Anwendung von 
geltenden Rechtsvorschriften. Für un-
sere Arbeit ist der Einsatz von moder-
nen Informations- und Kommunikati-
onssystemen zwingend notwendig. Um 
die anfallenden Aufgaben bewältigen 
zu können, ist eine effiziente Büroorga-
nisation unerlässlich. Weiterhin gehö-
ren sowohl Sachverhaltsermittlungen, 
die Erstellung von Bescheiden und Sta-
tistiken als auch die Überwachung von 
Haushaltsbudgets zum Berufsalltag. 

Sie suchen einen zukunftsorientier-
ten Ausbildungsplatz im öffentlichen 
Dienst mit vielseitigen Aufgabenberei-
chen? Dann bewerben Sie sich, denn 
auch in 2022 bildet die Stadt Naunhof 
wieder einen interessierten, enga-
gierten, jungen Menschen im Ausbil-
dungsberuf zum Verwaltungsfachan-
gestellten (m/w/d) in der Fachrichtung 
Landes- und Kommunalverwaltung aus.

Die dreijährige Ausbildung zum Er-
werb des Berufsabschlusses beginnt 
zum 01.09.2022.

Ausbildungsinhalte, Zugangsvoraus-
setzungen und Anforderungen an den 
Azubi finden Sie unter www.naunhof.
de -> Verwaltung und Bürgerservice -> 
Stellenangebote oder scannen Sie den 
QR-Code.

Arbeitgeber
Stadt Naunhof
Hauptamt 
Kennwort „Bewerbung AZUBI“
Markt 1
04683 Naunhof
E-Mail: Bewerbungen@naunhof.de

Ausschreibungsschluss ist der 
21.06.2022.

Änderung der Sächsischen
Gemeindeordnung 
sieht weitergehende 
Informationspflichten der
Kommunen vor
Am 9. Februar hat der Sächsische Land-
tag das Dritte Gesetz zur Fortentwick-
lung des Kommunalrechts beschlos-
sen. Schwerpunkt der Änderungen 
der Sächsischen Gemeindeordnung 
ist die Stärkung der Bürgerschaft und 
eine Ausweitung der öffentlichen In-
formationspflichten der Kommunen. 
Dies betrifft auch die Veröffentlichung 
von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
öffentlichen Sitzungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse. Kommunen 
sind nun verpflichtet, neben den Ta-
gesordnungen auch die Beratungs-
unterlagen öffentlich zugänglich zu 
machen. Bisher war der Zugang zu den 
Beratungsunterlagen bis zur Sitzung 
nur den Ratsmitgliedern vorbehalten. 
Das Gesetz ist am 20. Februar in Kraft 
getreten.  

Der neuen Gesetzeslage Rechnung 
tragend wird die Verwaltung ab so-
fort im Ratsinformationssystem der 
Stadt Naunhof alle Unterlagen für je-
dermann sichtbar vor den jeweiligen 
Sitzungen einstellen, in der Regel vier 
volle Tage vor der Sitzung. Um die Un-
terlagen einzusehen, rufen Sie auf der 
Startseite der Homepage der Stadt 
Naunhof den Ratsinformationsdienst 
(Button linke Spalte) auf, wählen das 
gewünschte Gremium und dann die 
betreffende Sitzung aus. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an die Geschäftsstelle des Stadtrates, 
Frau Heike Thom (Mail: thom-gsstadt-
rat@naunhof.de, Tel.: 034292 42113).

Online-Sprechstunde mit der Bürgermeisterin
Um mit den Bürgern ins Gespräch 
zu kommen und um diese noch mehr 
einzubeziehen, stellt sich Naunhofs 
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad in 
der Online-Bürgersprechstunde einmal 
monatlich den Fragen der Zuschauer. 
Durch das Einscannen des QR-Codes 
gelangen Sie zur vergangenen Sprech-
stunde vom 08.03.22.

Sie haben eine Frage? Schicken Sie 
diese an buergerdialog@muldental.tv. 
Die nächste Online-Bürgersprechstun-
de findet am 12.04. um 18 Uhr statt.

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen
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Öffentliche Bekanntmachungen

Korrektur zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 3.  Änderungssatzung 
zur Satzung über die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 
Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Stadt Naunhof In den Naunhofer 
Nachrichten vom 12.03.2022 (Ausgabe 05) 
ist leider ein redaktioneller Fehler auf den 
Seiten 11 und 12 aufgetreten, der mit der 
neuen Veröffentlichung korrigiert wird.

Öffentliche Bekanntmachung 

der 3. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung 
 von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

 in Trägerschaft der Stadt Naunhof
Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 3. 
März 2022 die 3. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Stadt Naunhof wie im 
nachfolgenden Wortlaut beschlossen:

3. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung 
 von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

in Trägerschaft der Stadt Naunhof
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in der jeweils gültigen Fassung und 
dem Sächsischen Gesetz zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen 
(SächsKitaG) in d. F. d. Bek. vom 15. Mai 
2009 (SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 
2021 (SächsGVBl. S. 578) hat der Stadtrat 
der Stadt Naunhof in seiner Sitzung am 3. 
März 2022 folgende 3. Änderungssatzung 
beschlossen: 

§ 1
Die Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und 

die Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertages-einrichtungen in 
Trägerschaft der Stadt Naunhof wird wie 
folgt geändert:

Abschnitt 2
Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten
Die Anlage 1 der Satzung über 
die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und die 
Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Stadt Naunhof wird neu 
gefasst.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt ab 1. April 

2022 in Kraft.

Naunhof, den 4. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Anlage 1- zur Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen 
und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Naunhof 
gültig ab 1. April 2022
Elterngebühren (Absenkungsbeiträge) für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen (einschließlich Kindertagespflege) der 
Stadt Naunhof

bis 
11 Std. 

(122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

bis
11Std.

122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

1. Kind 293,33 266,67 240,00 160,00 120,00 264,00 240,00 216,00 144,00 108,00

2. Kind 176,00 160,00 144,00 96,00 72,00 158,40 144,00 129,60 86,40 64,80

3. Kind 58,67 53,33 48,00 32,00 24,00 52,80 48,00 43,20 28,80 21,60

bis 
11 Std. 

(122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

bis
11Std.

122,22%)

bis 
10 Std.

(111,11%)

bis 
9 Std.

(100%)

bis 
6 Std.

(66,67%)

bis 
4,5 Std.
(50%)

1. Kind 171,11 155,56 140,00 93,33 70,00 154,00 140,00 126,00 84,00 63,00

2. Kind 102,67 93,33 84,00 56,00 42,00 92,40 84,00 75,60 50,40 37,80

3. Kind 34,22 31,11 28,00 18,67 14,00 30,80 28,00 25,20 16,80 12,60

KINDER-
KRIPPE   

KINDER-
GARTEN   

 Familien      Alleinerziehende

 Familien      Alleinerziehende
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

der Satzung zur Benutzung der 
Stadtbibliothek Naunhof

Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 3. 
März 2022 die Satzung zur Benutzung 
der Stadtbibliothek Naunhof wie im 
nachfolgenden Wortlaut beschlossen:

Satzung zur Benutzung der 
Stadtbibliothek Naunhof

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 hat der Stadtrat 
der Stadt Naunhof in der Sitzung 
am 03.03.2022 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1)  Die Stadtbibliothek Naunhof ist 

eine öffentliche Einrichtung der 
Stadt.

(2)  Die Stadtbibliothek dient zur Aus-,  

Weiter- und Fortbildung, der 
Information, der Kommunikation 
und der Freizeitgestaltung.

(3)  Jede/r ist berechtigt, die Stadt- 
bibliothek auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage zu nutzen. Für die 
Benutzung der Stadtbibliothek wird  
eine Jahresgebühr erhoben, die 
zur Nutzung der Medien, zur Aus- 
leihe außer Haus und zur Inan- 
spruchnahme der Angebote und 
der Informationsmittel berechtigt. 
Diese Berechtigung gilt für den 

bis 
7 Std.

(116,67%)

bis 
6 Std.

(100%)

bis 
5 Std.

(83,33%)

bis 
7 Std.

(116,67%)

bis 
6 Std.

(100%)

bis 
5 Std.

(83,33%)

1. Kind 92,75 79,50 66,25 83,48 71,55 59,63

2. Kind 55,65 47,70 39,75 50,09 42,93 35,78

3. Kind 18,55 15,90 13,25 16,70 14,31 11,93

HORT    Familien      Alleinerziehende

Rechtsgrundlage: SächsKitaG § 15 Abs. 4 - Kosten für Gastkinder / zusätzliche Angebote 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt-
gemacht.

Naunhof, den 4. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Die vorstehende Satzung der Stadt 
Naunhof wird hiermit gemäß der Satzung 
über die öffentliche Bekanntmachung der 
Stadt Naunhof (Bekanntmachungssatzung) 
in ihrer derzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an als gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach  
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz- 
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be- 
schluss beanstandet hat oder

 b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. § 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 
SächsGemO sind nur anzuwenden, wenn bei 
der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Elternbeitrag Gastkinder gem. § 5 Abs. 3 KITA-Satzung)

bis 9
 Std./Tag
(100%)

bis 6 
Std./Tag
(66,67%)

bis 4,5
Std./Tag

(50%)

Kinderkrippe 240,00 160,00 120,00

Kindergarten 140,00 93,33 70,00

Hort 79,50

Entgelt für Mehrbetreuungsstunden
(gem. § 16 Abs. 5 KITA-Satzung

Kinderkrippe 14,55

Kindergarten 6,06

Hort 7,36
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Öffentliche Bekanntmachungen

Medien-
gruppe

Pro ME pro 
Woche
Erwachsene
/Familien

Pro ME pro 
Woche
Kinder + 
Jugendl i-
che

Bücher 1 € 0,50 €

Spiele 1 € 0,50 €

CDs 1 € 0,50 €

DVDs 2 € 1 €

Tonies 2 € 1 €

Mobi-Sticks 2 € 1 €

Zeitraum von zwölf Monaten.
(4)  Die Öffnungszeiten der Stadt- 

bibliothek werden durch Aushang 
bekanntgegeben.

§ 2 Anwendungen
(1)  Die Anmeldung zur Benutzung 

erfolgt nach Vorlage eines gültigen 
Personaldokumentes, Reisepasses  
oder einer behördlichen Aufenthalts- 
genehmigung. Änderungen des Na- 
mens oder der Adresse sind der 
Stadtbibliothek mitzuteilen.

(2)  Für Kinder und Jugendliche bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr 
ist eine schriftliche Zustimmung 
eines Erziehungsberechtigten zur  
Anmeldung erforderlich. Mit seiner  
Unterschrift verpflichtet sich der Er- 
ziehungsberechtigte im Schadens- 
falle zur Ersatzleistung bzw. zur 
Begleichung anfallender Gebühren 
gemäß Gebührentarif.

(3)  Juristische Personen sowie Einrich- 
tungen oder Firmen hinterlegen bis  
zu drei Unterschriften von 
Bevollmächtigten, die die Stadtbi- 
bliotheksordnung wahrnehmen. Je- 
de Änderung ist der Stadtbibliothek 
schriftlich mitzuteilen.

(4)  Mit seiner/ihrer Unterschrift er- 
kennt der/die Benutzer/in die 
Satzung an und erteilt die Ein- 
willigung zur Speicherung der 
personenbezogenen Daten, die zur  
Aufgabenerfüllung der Stadtbiblio- 
thek erforderlich sind.

(5) Der Benutzerausweis ist nicht 
übertragbar. Ohne Benutzerausweis 
kann keine Entleihung erfolgen. 
Die Ausstellung eines Ersatzbe- 
nutzerausweises ist gemäß 
Gebührentarif kostenpflichtig.

(6)  Voraussetzung für die Nutzung 
der Online-Dienste ist ein gültiger 
Benutzerausweis der Stadtbiblio- 
thek Naunhof. Kinder und Jugend- 
liche unter 18 Jahren benötigen 
bei der Ausstellung des Ausweises  
die Unterschrift und Einverständnis- 
erklärung des gesetzlichen Ver- 
treters. Die Anmeldung zur Be- 
nutzung der Online-Bibliothek er- 
folgt erst nach Entrichtung einer 
Gebühr gemäß Gebührentarif. 

 Diese Berechtigung gilt für den 
Zeitraum von 12 Monaten. 

 Die Inanspruchnahme zusätzlicher 
Dienstleistungen wie Fernleihe, 
Lieferservice und Vorbestellung 
von Medien sind entsprechend dem 
beiliegendem Gebührenverzeichnis 
kostenpflichtig.

§ 3 Benutzung
(1)  Die Benutzung der Medien kann 

in der Stadtbibliothek oder durch 
Ausleihe außer Haus erfolgen.

(2)  Präsenzbestände und Medien des 
Informationsstandes werden nicht 
ausgeliehen. 

(3)  Der/die Benutzer/in kann die ex- 
tra dafür ausgewiesenen Arbeits- 
plätze und alle Auskunfts- und Infor- 
mationsmittel der Stadtbibliothek 
in Anspruch nehmen.

§ 4 Leihfrist
(1)  Die festgesetzten Leihfristen be- 

tragen:
 Bücher 28 Tage
 Zeitschriften 28 Tage
 CD’s und Hörbücher 28 Tage
 DVD’s 7 Tage
 Tonies 14 Tage
 Mobi-Sticks 28 Tage
 Spiele 28 Tage
 Die Leihfrist aller Medien kann 

maximal 2 Mal verlängert werden. 
Für Tonies und Mobi-Sticks sind pro 
Stück bei der Ausleihe 10€ Kaution 
zu hinterlegen. Bei Überschreitung 
der Leihfrist werden Säumnisge-
bühren gemäß Gebührentarif fällig.

(2)  Für die virtuell verfügbaren Medien 
der DiViBib gelten gesonderte Leih-
fristen, die der Benutzungsordnung 
der Onleihe zu entnehmen sind.

§ 5 Gebühren und Kostenerstattung
(1)  Für die Inanspruchnahme der Stadt-

bibliothek Naunhof werden Gebüh-
ren und Auslagen nach Maßgabe 
dieser Satzung und dem Gebühren-
verzeichnis, welches Bestandteil 
dieser Satzung ist, erhoben, soweit 
nichts anderes bestimmt ist.

• Benutzerausweis Kinder und Ju-
gendliche 6 bis 18 Jahre    5,00 €

• Benutzerausweis Erwachsene ab 
18 Jahre  15,00 €

• Benutzerausweis Familien (2 Er-
wachsene + eigene Kinder)  20,00 €

• Benutzerausweis Institutionen   
 30,00 €

(2)  Für die Ausstellung eines Ersatzbe-
nutzerausweises sind Kosten zuer-
statten in Höhe von  15,00 €

(3)  Gebühren für die Fernleihe pro 
Buch/Medium   3,00 €

(4)  Für die Bestandsbearbeitung eines 
Ersatzexemplars, eines beschädig-
ten oder in Verlust geratenen Me-
diums sind Kosten zu erstatten in 
Höhe von   5,00 €

(5)  Es werden folgende Säumnisge-
bühren fällig:

(6)  Die Kostenpauschale bei Beschädi-
gung oder Verlust von Medienhül-
len beträgt  1,00 €

(7)  Gebührenschuldner sowie Schuld-
ner des Kostenerstattungsanspru-
ches sind alle eingetragenen Benut-
zer bzw. deren gesetzliche Vertreter.

§ 6 Pflichten der Benutzenden
(1)  Der/die Benutzer/in hat die Medien 

und die Einrichtung der Stadtbiblio-
thek sorgfältig zu behandeln und vor 
Beschädigung zu schützen. Bei der 
Ausleihe außer Haus sind die Medi-
en auf Zustand und Vollständigkeit 
zu überprüfen. Sichtbare oder an-
dere Mängel sind nach Feststellung 
der Stadtbibliothek anzugeben. Der 
Verlust oder die Beschädigung ent-
liehener Medien sind in der Stadtbi-
bliothek sofort anzuzeigen.

(2)  Für Verlust oder Beschädigung von 
Medien hat der/die Benutzer/in bzw. 
der/die gesetzliche Vertreter/in vol-
len Ersatz zu leisten. Der/die Leiter/
in der Stadtbibliothek bestimmt 
nach pflichtgemäßem Ermessen 
über die Art und Höhe der Ersatz-
leistungen.

(3)  Der Verlust des Benutzerausweises 
ist unverzüglich anzuzeigen. Für 
Schäden, die durch Missbrauch des 
Benutzerausweises entstehen, haf-
tet der/die eingetragene Benutzer/-
in bzw. sein gesetzlicher Vertreter.

§ 7 Ordnung in der Stadtbibliothek
(1)  Während des Aufenthaltes in der 

Stadtbibliothek ist auf Ruhe, Ord-
nung und Sauberkeit zu achten.

(2)  Tiere dürfen in die Stadtbibliothek 
nicht mitgebracht werden. 

(3)  Das Rauchen in der Stadtbibliothek 
ist nicht gestattet.

§ 8 Haftung
(1)  Die Stadtbibliothek haftet nicht für 

Schäden, die dem/der Benutzer/in 
durch entliehene Medien entstehen 
können.
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(2)  Für Geld, Wertsachen und Garde-
robe wird keine Haftung übernom-
men.

§ 9 Hausrecht
(1)  Der/die Leiter/in der Stadtbiblio-

thek übt das Hausrecht aus. Er/
Sie kann andere Bibliotheksmitar-
beiter/innen mit der Wahrung des 
Hausrechts beauftragen.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die bisherige Satzung vom 
25.11.1999, zuletzt geändert am 
16.10.2014, außer Kraft.

Naunhof, den 8. März 2022

gez. Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht.

Naunhof, den 8. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Die vorstehende Satzung der Stadt 
Naunhof wird hiermit gemäß der Sat-
zung über die öffentliche Bekanntma-
chung der Stadt Naunhof (Bekanntma-
chungssatzung) in ihrer derzeit gültigen 
Fassung öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
der SächsGemO zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an als gültig zu-
stande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist

     a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
  Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- 
  oder Formvorschrift gegenüber 

  der Gemeinde unter Bezeich-
  nung des Sachverhalts, der die 
  Verletzung begründen soll,   

 schriftlich geltend gemacht wor- 
 den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 
3 und 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend ma-
chen. § 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 SächsGemO 
sind nur anzuwenden, wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung auf die Vo-
raussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Bekanntmachung

der 3. Satzung zur Änderung der Hun-
desteuersatzung der Stadt Naunhof  
(3. Hundesteueränderungssatzung)

Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 
03.03.2022 die 3. Satzung zur Ände-
rung der Hundesteuersatzung der Stadt 
Naunhof (3. Hundesteueränderungssat-
zung) wie im nachfolgenden Wortlaut 
beschlossen:

3. Satzung zur Änderung der Hunde-
steuersatzung der Stadt Naunhof 

(3. Hundesteueränderungssatzung)
Auf der Grundlage von § 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 
Nr. 4, S. 62) in Verbindung mit §§ 2 und 7 
Abs. 2 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) in der Fassung 
und Bekanntmachung vom 09.03.2018 
(SächsGVBl. Nr. 4 S. 116) hat der Stadtrat 
von Naunhof am 3. März 2022 die Ände-
rung der Satzung über die Erhebung ei-
ner Hundesteuer (Hundesteuersatzung) 
vom 16.12.2009 beschlossen: 

§ 1
Die Hundesteuersatzung der Stadt 
Naunhof wird wie folgt geändert: 
Im § 2 wird Absatz (3) angefügt: 
„Der Besteuerung unterliegt auch das 
Halten von gefährlichen Hunden. Nach-
folgende Hundegruppen sowie Kreu-
zungen dieser Rassen untereinander 
gelten als gefährliche Hunde: 
 1. American Staffordshire Terrier 
 2. Bullterrier 
 3. (American) Pitbull Terrier. 

Die Vermutung der Gefährlichkeit eines 
Hundes im Sinne von Absatz (3) kann 

im Einzelfall widerlegt werden. Die Ent-
scheidung trifft die zuständige Kreispo-
lizeibehörde (Landratsamt Borna) auf 
Antrag des Halters des Hundes. Dem An-
trag ist ein behördlich anerkanntes Gut-
achten (standardisierte Wesensanalyse) 
über die Ungefährlichkeit des Hundes 
beizufügen. Die Festsetzung der Steuer-
sätze nach § 6 erfolgt für den Fall der 
Widerlegung ab dem auf die Antragstel-
lung folgenden Quartal“ 

§ 2
1.  In § 6 Abs. (1) wird der bisherige 

Betrag in Höhe von „60,00 €“ auf 
„75,00 €“ geändert.

2.  In § 6 Abs. (2) wird der bisherige 
Betrag in Höhe von „100,00 €“ auf 
„115,00 €“ geändert.

§ 3
Nach dem § 6 wird der § 6 a angefügt: 

„Steuersatz für gefährliche Hunde
Der Steuersatz für das Halten eines ge-
fährlichen Hundes nach § 2 Abs. (3) be-
trägt im Kalenderjahr 300,00 €.“

§ 4
Im § 7 wird bei 5. Satz 2: „Die Steuer-
befreiung wird auch Personen gewährt, 
denen die Erlaubnis zur Vornahme wis-
senschaftlicher Versuche an lebenden 
Tieren erteilt ist.“ ersatzlos gestrichen.

§ 5
Im § 7 wird 9.: „Hunden, die zur Bewa-
chung von Gebäuden außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
gehalten werden, wenn dies nach Lage 
der örtlichen Verhältnisse erforderlich 
ist.“ ersatzlos gestrichen.

§ 6
Diese Änderungssatzung gilt ab dem 1. 
Tag des folgenden Kalendervierteljah-
res nach der Bekanntmachung.

Naunhof, den 8. März 2022

gez. Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht.

Naunhof, den 8. März 2022

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin
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Die vorstehende Satzung der Stadt 
Naunhof wird hiermit gemäß der Sat-
zung über die öffentliche Bekanntma-
chung der Stadt Naunhof (Bekanntma-
chungssatzung) in ihrer derzeit gültigen 
Fassung öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
der SächsGemO zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an als gültig zu-
stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist

 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den
  Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens-
  oder Formvorschrift gegenüber 
  der Gemeinde unter Bezeich- 
  nung des Sachverhalts, der die 
  Verletzung begründen soll, 
  schriftlich geltend gemacht 
  worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 
4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. § 4 Abs. 4 
Satz 1 bis 3 SächsGemO sind nur anzu-
wenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und 
die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Stadtrates am 3. März 2022

Gesamtzahl der Stadträte: 16 + Bürger-
meisterin Anna-Luise Conrad

Anwesend 
Bürgermeisterin Conrad (parteilos)
StR Blankenburg (Fraktion UWV/FDP/
WVA)
StR Funke (Fraktion UWV/FDP/WVA) 
StRin Meinel (Fraktion UWV/FDP/WVA)
StR Kadyk (Fraktion UWV/FDP/WVA)
StR Lehmann (AfD-Fraktion)
StR Beulitz (AfD-Fraktion)
StR Plischke (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)
StR Eichhorn (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)

StR Schäfer (Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)
StR Schramm (CDU-Fraktion) 
StRin Wegel (CDU-Fraktion)
StR Dr. Kinne (FW Fu)
StR Uhlrich (FW Fu)
StR Schaller (BiN)
StR Heikes (BiN)

Entschuldigt
StRin Naumann (AfD-Fraktion)

1.  Mit 13 Zustimmen und 3 Gegen-
stimmen wurde die Änderung des 
Gesellschaftsvertrags der Naunho-
fer Wohnbau GmbH beschlossen. 

2.  Zum Antrag auf Baugenehmigung für 
den Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Einliegerwohnung auf dem Flur-
stück 1078 der Gemarkung Naunhof, 
Am Nixloch 12 wurde mit 15 Zustim-
men und 1 Enthaltung das Einver-
nehmen der Stadt Naunhof erteilt.

3.  Der Stadtrat hat einstimmig das 
als Feinkonzept fortgeschriebe-
ne städtebauliche Entwicklungs-
konzept "Nachhaltige Innenstadt 
Naunhof 2030" beschlossen und 
die Stadtverwaltung beauftragt, 
den Beschluss ortsüblich bekannt 
zu machen sowie der Sächsischen 
Aufbaubank als Förderbewilli-
gungsstelle zuzusenden.

4.  Mit 14 Zustimmen, 1 Gegenstimme 
und 1 Enthaltung wurde der Aufbau 
und beabsichtigte kontinuierliche 
Betrieb eines Energiemanagements 
beschlossen und die Verwaltung 
beauftragt, einen Förderantrag 
zu stellen, eine auf den Förder-
zeitraum von drei Jahren befriste-
te Projektstelle zu besetzen, den 
Aufbau des Energiemanagements 
zu organisieren und den kontinu-
ierlichen Betrieb sicherzustellen. 
Der Aufbau des Energiemanage-
ments soll in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen der Verwaltungs-
gemeinschaft erfolgen. Über den 
Einführungsprozess und die Ergeb-
nisse ist der Stadtrat regelmäßig zu 
unterrichten. 

5.  Mit 14 Zustimmen und 2 Gegen-
stimmen hat der Stadtrat die im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen 
zum Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplans "Umgestaltung 
Beton- und Kieswerk Naunhof" 
abgewogen und die Verwaltung 
beauftragt, die Träger öffentlicher 
Belange und die Bürger, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, 
vom Ergebnis der Abwägung zu be-
nachrichtigen.

6.  Mit 14 Zustimmen und 2 Gegen-
stimmen hat der Stadtrat die Bil-
ligung und Offenlegung des 2. 
Entwurfs der 4. Änderung des Be-
bauungsplans "Umgestaltung Be-
ton- und Kieswerk Naunhof" der 
Stadt Naunhof in der Fassung vom 
22.02.2022 beschlossen.

7.  Der Stadtrat hat mit 8 Zustimmen, 
5 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen den Änderungsantrag, die bis-
herigen Entgelte der Benutzungs- 
und Entgeltordnung für öffentliche 
Einrichtungen der Stadt Naunhof 
als Bruttobeträge festzulegen, 
beschlossen und in der Endab-
stimmung mit 7 Zustimmen, 8 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung die 
darauf schlussfolgernde Beibehal-
tung der bestehenden Benutzungs- 
und Entgeltordnung abgelehnt. 

8.  Der Stadtrat hat einstimmig die 3. 
Satzung zur Änderung der Hunde-
steuersatzung beschlossen.

9.  Der Stadtrat hat einstimmig die 
Neufassung der Satzung zur Benut-
zung der Stadtbibliothek Naunhof 
beschlossen.

10.  Mit 13 Zustimmen und 3 Gegen-
stimmen wurde die 3. Änderungs-
satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen und die Erhebung von Eltern-
beiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen in Trä-
gerschaft der Stadt Naunhof zum 
01.04.2022 beschlossen. 

11.  Der Stadtrat hat einstimmig die 
Darlehensablösung in Höhe von 
18.861,71 Euro zum 30.03.2022 und 
die vollständige Rückzahlung des 
Darlehens Nr. 6701148469 in Höhe 
von 18.861,71 Euro beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Finanzausschusses am 
10. März 2022

Anzahl der Mitglieder: 6 Stadträte und 
Bürgermeister in Anna-Luise Conrad als 
Vorsitzende

Anwesend:
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad 
(parteilos)
StR Lehmann (AfD-Fraktion)
StR Schäfer (Fraktion DIE LINKE./GRÜNE)
StR Dr. Kinne (FW Fu)
StR Heikes (BiN)

Entschuldigt
StR Funke (Fraktion UWV/FDP/WVA)
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Stellvertreter StR Blankenburg (Frakti-
on UWV/FDP/WVA)
StR Schramm (CDU-Fraktion)
Stellvertreterin StRin Wegel (CDU-Frak-
tion)

Der Finanzausschuss hat mit 4 Zustim-
men und 1 Gegenstimme den Erlass 
der Nutzungsgebühren für die am 18. – 
20.03.2022 und 16. – 18.09.2022 statt-
findenden Kinderbekleidungsmärkte 
in der Parthelandhalle in Höhe von je 
330,00 Euro beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss zur erneuten Beteiligung der 
Öffentlichkeit zur 4. Änderung des Be-
bauungsplans „Umgestaltung Beton- 
und Kieswerk Naunhof“
Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat in 
seiner Sitzung am 03.03.2022 den 2. 
Entwurf der 4.  Änderung des Bebau-
ungsplans „Umgestaltung Beton- und 
Kieswerk Naunhof“ im vereinfachten 
Verfahren gemäß §  13  BauGB gebilligt 
und diesen zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit, der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der Nach-
bargemeinden bestimmt. Das Plangebiet 
befindet sich im Nordosten der Stadt 
Naunhof auf dem Gebiet des ehemali-
gen Betriebsgeländes des Beton- und 
Kieswerks Naunhof. Der Geltungsbereich 
der 4. Änderung umfasst auf einer Fläche 
von 16,8 Hektar die Flurstücke 431/101 
bis 431/112, 431/7, 431/20 und 444/6 
der Gemarkung Naunhof. Er ist in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird be-
stimmt, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten Teilen der Planung 
abgegeben werden können. Diese sind 
nachfolgend abschließend aufgezählt.

Folgende Änderungen sind Bestandteil 
der erneuten Beteiligung:
• Mit der bereits erfolgten Beteiligung 

zur 4.  Änderung wurden im Bereich 
des WA  2 drei Baufenster entlang 
der Planstraße  D derart reduziert, 
dass ein Abstand zur Verkehrsfläche 
von 3  Metern eingehalten wird. Mit 
dem 2. Entwurf werden die Baufens-
ter entlang ihrer westlichen Grenze 
ebenfalls um 3  Meter verschoben 
und damit in ihrer ursprünglichen 
Tiefe wieder hergestellt. Insgesamt 
ergibt sich somit im Vergleich zur 3. 
Änderung keine Reduzierung sondern 
eine Verschiebung der Baufenster um 
3 Meter in Richtung Westen.

• Zur besseren Erschließung der Anlie-
gergrundstücke wird die Verlängerung 

der Planstraße D im Bereich der Flur-
stücke 431/119 und 431/121 von bis-
her 2  Meter auf 3,5  Meter zu Lasten 
des Allgemeinen Wohngebietes ver-
breitert und durch die Zweckbestim-
mung Grundstückszufahrt ergänzt.

Die vorliegende Änderung erfolgt 
im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB, da mit den geplanten Än-
derungen die Grundzüge der Planung 
und die dem Gesamtplan zugrundelie-
gende Abwägung nicht berührt wer-
den. Im vereinfachten Verfahren nach 
§  13  BauGB wird von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung 
nach §  10a  Abs.  1  BauGB abgesehen. 
§ 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Von 
einer frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit wird abgesehen.

Der 2. Entwurf der 4. Änderung des Be-
bauungsplans mit Begründung liegt nach 
der ortsüblichen Bekanntmachung der 
Beteiligung öffentlich zur Einsichtnah-
me und zur Äußerung vom 04.04.2022 
bis einschließlich 18.04.2022 aus. Auf-
grund der COVID-19-Pandemie wird ge-
mäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die öffentliche 
Auslegung durch die Veröffentlichung 
im Internet ersetzt.

Als zusätzliches Informationsan-
gebot erfolgt innerhalb der Frist eine 
Auslegung der Unterlagen während der 
Dienstzeiten im Bauamt der Stadtverwal-
tung Naunhof, Markt 1, 04683 Naunhof.

Aufgrund der Einschränkungen im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie kann der Zugang zur Stadtverwal-
tung eingeschränkt sein. Eine Einsicht in 
die Planunterlagen ist in diesem Fall für 
die Dauer der Auslegung nach vorheri-
ger Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0 34 29 3 / 42-140 oder per 
E-Mail an hertel-bauamt@naunhof.de 
durchgehend gewährleistet.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekannt-
machung und der 2. Entwurf der 4. Än-
derung des Bebauungsplans mit seiner 
Begründung, sind im Internet auf fol-
genden Seiten verfügbar:
https://www.naunhof.de/seite/376470/
beteiligungen.html
https://www.bk-landschaftsarchitek-
ten.de/beteiligungen.html
sowie im zentralen Landesportal unter 
www.bauleitplanung.sachsen.de
Für Rückfragen steht neben der Stadt-
verwaltung das mit der Planung 
beauftragte Büro Knoblich, Land-
schaftsarchitekten BDLA/IFLA, Hein-
rich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner, Te-
lefon (033 62) 8 83 61-0, Fax (033 62) 8 
83 61-59, E-Mail beteiligung@bk-land-
schaftsarchitekten.de zur Verfügung.

Stellungnahmen können während 
der Auslegungsfrist abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Abgabe von 
Stellungnahmen kann beispielsweise 
auch elektronisch per E-Mail an hertel-
bauamt@naunhof.de oder beteiligung@
bk-landschaftsarchitekten.de erfolgen.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DS-
GVO und dem sächsischen Datenschutzge-
setz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt: „Informati-
onspflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit 
ausliegt.

Naunhof, 16.03.2022 
 

Conrad, Bürgermeisterin
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Stadtrat
Die nächste Sitzung des Stadtrates fin-
det am Donnerstag, den 31. März um 
19:00 Uhr in der Parthelandhalle statt. 

Ortschaftsrat Ammelshain
Die nächste Sitzung des Ortschaftsra-
tes Ammelshain findet voraussichtlich 
am Dienstag, den 5. April um 19:00 Uhr 
im Saal des Feuerwehrgerätehauses 
Ammelshain statt. 

Ortschaftsrat Erdmannshain/Eicha/
Albrechtshain
Die nächste Sitzung des Ortschaftsra-
tes Erdmannshain/Eicha/Albrechtshain 

findet am Mittwoch, den 6. April um 
19:00 Uhr im Saal des Dorfgemein-
schaftshauses Eicha statt.

Finanzausschuss
Die nächste Sitzung des Finanzaus-
schusses findet voraussichtlich am 
Donnerstag, den 7. April um 19:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses statt. 

Die Tagesordnungen werden vier 
Tage vor der Sitzung in den Schaukäs-
ten der Stadt Naunhof, für die Sitzung 
der Ortschaftsräte in den Schaukästen 
der jeweiligen Ortsteile, bekannt ge-
geben. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Homepage der Stadt Naun-

hof unter www.naunhof.de/Ratsinfor-
mationsdienst. Die Sitzungen werden 
nach den Maßgaben der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung durchge-
führt. Bitte informieren Sie sich vor der 
Sitzung.

Sitzungstermine

Zukunft | Entwicklung

Sturmereignis  
17. bis 20. Februar

Mehrere starke Stürme zogen am drit-
ten Februarwochenende über Deutsch-
land hinweg. Bereits am Donnerstag 
warnte der Deutsche Wetterdienst vor 
orkanartigen Böen und stufte das be-
vorstehende Sturmereignis als „Unwet-
ter“ ein, bei dem mit orkanartigen Böen 
mit Geschwindigkeiten zwischen 80 
und 110 km/h zu rechen sei. 

Dem hielt zum Beispiel die Dachpap-
pe nebst Dämmung auf der Oberschule 
nicht stand. Mit der Drehleiter konnte 
die Feuerwehr dem beauftragten Dach-
deckerunternehmen helfen, damit dieses 
zumindest erst einmal das Dach sichern 
konnte. Weiträumig wurde danach der 
Bereich um die Schule abgesperrt. Zum 
Glück waren gerade Ferien. 

Ansonsten betrafen die Alarmierun-
gen zahlreiche umgestürtzte Bäume oder 
abgebrochene Äste, die Wege versperr-
ten. Alle Aufgaben wurden nach Priorität 
von den Kameraden abgearbeitet, wobei 
mitunter zunächst auch ersteinmal Ge-

fahrenstellen nur abgesperrt wurden und 
die Beseitung erst später erfolgte, als 
auch für die Einsatzkräfte keine Gefahr 
durch den Sturm mehr bestand.

Hinweis:
Bitte achten Sie mit darauf, welche 
Schadensmeldung Sie während eines 
Sturmereignisses abgeben möchten. 
Die 112 wählen Sie bitte nur in akuten, 
möglicherweise lebensbedrohlichen 
Notfällen.

Für alle anderen Schadensmeldungen 
erfolgt währenddessen die Koordinie-
rung der Einsätze der Freiwilligen Feu-
erwehr direkt vom Gerätehaus Naunhof 
aus. Über welche Telefonnummern Sie 
dieses erreichen wird zum Beispiel über 
die Homepage bekannt gegeben oder 
Sie wählen die 034293 29669.

Rufen Sie die Feuerwehr ohne das 
eine unmittelbare Gefahr besteht (z.B. 
ein Baum auf einem Garagendach oder 
das Auspumpen eines Kellers) kann das 
möglicherweise Kosten nach der Kosten-

satzung für Feuerwehreinsätze nach sich 
ziehen. 

Einsätze im letzten Monat

In den frühen Abendstunden des 21. Fe-
bruars wurde die Freiwillige Feuerwehr 
zur Unterstützung zur Bekämpfung eines 
Brandes in einer Lagerhalle eines Re-
cyclingunternehmens nach Großpösna 
gerufen - zunächst nur der ELW1, um 
der dortigen Einsatzleitung zu helfen, 
kurze Zeit später dann aber auch alle 
anderen Fahrzeuge nebst Kameraden 
zur Verstärkung der Wasserversorgung 
und der Löschteams. Nach der Ablösung 
durch Feuerwehren anderer Gemeinden 
konnten sich die Kameraden dann gegen 
04:00 Uhr endlich zur Ruhe legen.  

Weitere Alarmierungen im März betra-
fen Türöffnungen und Tragehilfen. Zwei-
mal wurde der Einsatz auf der Anfahrt 
abgebrochen, weil die zuvor angeforder-
te Hilfe nicht mehr benötigt  wurde. 

Aus der Freiwilligen Feuerwehr Naunhof

Löschenangriff von draußen über die Drehleiter 
und mit Trupps im Innenangriff 

Einsatzleitwagen Naunhof
(Fotos: Kai Noeske / Mike Köhler)
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Die Kita Grashüpfer freut sich über die 
Spende eines Bollerwagens von der 
Firma BOBO GmbH. Alle kleinen und 
großen Grashüpfer bedanken sich ganz 
herzlich! 

Bei den wöchentlichen Spaziergän-
gen in den Wald und die Kita-Umgebung 
kam der Bollerwagen bereits mehrfach 
zum Einsatz. Durch seine grüne Farbe 
passt der Wagen nicht nur perfekt zum 
Namen der schönen Kita, er ist auch ein 
absoluter Blickfang und sorgt dadurch 
zusätzlich für mehr Beachtung und Si-
cherheit im Straßenverkehr. 

Die wärmeren Tage der kommenden 
Monate werden nun von allen schon 
sehnsüchtig erwartet, denn im Boller-

wagen ist genügend Platz für all die klei-
nen Sachen, die einen Ausflug noch viel 
schöner machen!

Das Erzieherteam der Kita Grashüpfer 
sagt nochmals Danke!

Kita „Grashüpfer“
Bollerwagen-Spende für die Kita Grashüpfer

Erster Bollerwagenausflug Spendenübergabe am 04.01.2022

Hurra, hurra die Ferien sind da. Auch 
in diesem Winter hielt der Hort wieder 
ein reichhaltiges und buntes Programm 
für seine Besucher/innen bereit. Gro-
ße Ausflüge konnten zwar leider nicht 
stattfinden, aber nichts desto trotz 

haben alle das Beste aus der Situation 
gemacht. Die erste Woche kam stür-
misch daher, da hieß es zur Sicherheit 
aller lieber drin zu bleiben. Zu den 
Highlights der 1. Klassen gehörten eine 
Schnitzeljagd durch das bunte Haus mit 
anschließender Urkundenverleihung, 
das Herstellen einer eigens kreierten 
Pokemonkarte und einer mal etwas an-
deren Schneeballschlacht im Zimmer.

Die Zweitklässler wollten es auch 
in den Ferien wissen – sie testeten ihr 
Waldwissen in einem Quiz, verrückte 
Schneemänner wurden gebastelt und 
in der Holzwerkstatt entstanden durch 
kräftiges Sägen, Feilen und Bemalen 
wunderschöne Wintervögel. Wie es sich 
zur Winterzeit gehört, wurden knusprig 
köstliche Waffeln gebacken und ver-
nascht.

Die Kinder der 3. Klassen haben in 
der ersten Woche keine ruhige Kugel 
beim Bowling geschoben. Dafür wur-

den sie in der zweiten Woche am Well-
nesstag und am darauffolgenden Tag 
an der Saftbar verwöhnt.

In den 4. Klassen spielte die Technik 
eine große Rolle: mit der Wii Konsole 
wurde Karaoke gesungen und zu „just 
dance“ das Tanzbein geschwungen. 
Auch kamen die sehr beliebten Hand-
helden wie z.B. Gameboy und Switch 
zum Einsatz. Aber es wurde nicht nur 
gezockt, nein auch in der Küche ging es 
heiß her oder eher eiskalt, als es hieß: 
„Wir machen leckere Eistorten, wie von 
unserer Lieblingseisdiele“. Natürlich 
kamen bei allen auch sportliche Akti-
vitäten nicht zu kurz und boten einen 
guten Ausgleich. Tatkräftige Unterstüt-
zung bekam das Team durch die Auszu-
bildenden.

So schnell wie die Ferien gekommen 
sind, waren sie auch leider schon wieder 
vorbei. Im Großen und Ganzen waren sie 
für alle ein kunterbuntes Treiben.

Schulhort Naunhof
Winterferien im Hort Naunhof

Kita Zwergenland

Erneute Zertifizierung zum „Haus der 
kleinen Forscher“
Das Team der Kita Zwergenland freut 
sich sehr, dass es erneut die Zertifizie-
rung zum „Haus der kleinen Forscher" 
erhalten hat. Seit dem Jahr 2014 möch-
te die Kita ihren Beitrag dazu leisten, 
bei den Zwergenlandkindern die Be-
geisterung für Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik und 
Nachhaltigkeit zu wecken. Das Team 
ist stolz, dass seine pädagogische Ar-
beit erneut mit dieser Zertifizierung 
belohnt wurde.
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Die großen Höhepunkte in den Feri-
en waren die Winterolympiade ohne 
Schnee und die Faschingsparty in der 
Kita Waldwichtel. Die kleinen Waldwich-
tel trotzten der Kälte und gingen mutig 
an den Start. Sportlich messen konnten 
sich alle Kinder an den verschiedenen 
Stationen im Garten.  So ging es mit ho-
hem Tempo um die Treffsicherheit beim 
Biathlon, um die Geschicklichkeit beim 
Eisschollenhüpfen,  um die Gedächtnis-
leistung beim Wintermemory,  um das 
Überwinden des Iglu-Hindernisparcours 
sowie um die Schnelligkeit beim Ro-
deln.  Für diese hervorragenden Leis-
tungen konnten schließlich alle stolz 
ihre selbstgestalteten Medaillen aus 
Salzteig mit nach Hause nehmen.  Bei 
der Faschingsparty hallte es laut durchs 
Haus:  „Waldwichtel-Hellau“. Alle lus-
tig und bunt kostümierten Närrinnen& 

Narren verlebten bei ausgelassener 
Stimmung einen turbulenten Tag.   Bei 
Polonaise, Kostümparade, Disco und 
Wettspielen kamen die Kinder ganz 
schön ins Schwitzen. Schließlich trafen 
sich alle noch am Lagerfeuer, um ge-
meinsam zu singen und zu naschen. 

Ein Dankeschön allen Eltern die mit 
Deko, Naschwerk und Knabbereien un-
terstützten. 

Kita Waldwichtel
Am Aschermittwoch war alles vorbei… 

Seit vielen Jahrzehnten ist der Grillensee 
als beliebtes Ausflugsziel und Badesee 
bekannt. Der See am Rande der Stadt 
Naunhof entstand 1963 im Zuge des 
Kiesabbaus für das angrenzende Spann-
betonwerk, wo die Betonfertigteile zur 
Errichtung der Neubauten in Leipzig-
Grünau hergestellt wurden. Allerdings 
wurde nach 2006 der Kiesabbau einge-
stellt. Mit Ende des Kiesabbaus konnte 
der See zur Ruhe kommen. Es entstan-
den Rückzugsgebiete für Wasservögel, 
Laichgebiete für Amphibien und eine 
für Uferränder typische Flora.

Das Ziel des Vereins und der Regi-
onalgruppe des Naturschutzbundes 
in Sachsen ist es, einen Teil dieser na-
turnahen Flächen zu erhalten und zu 
schützen. Vor 3 Jahren entstand die 
Idee, Informationstafeln zur Fauna und 
Flora am und um den See entlang des 
Weges an der Südostseite des Grillen-
sees aufzustellen. Damit soll die stetig 
wachsende Zahl an Besuchern für die 
schützenswerten Naturreichtümer sen-
sibilisiert werden.

2021 waren die ersten Entwürfe fer-
tig. Dank der Hilfe durch die Stadt- und 
Touristinformation Naunhof wurden die 
Entwürfe der Anschauungstafeln gra-
phisch professionell umgesetzt.

Mit der Firma Ziegler aus Zeititz als 
Hersteller von Holzspielplätzen hatte 

man auch schnell den richtigen Part-
ner für die robusten Aufsteller aus Holz 
gefunden. Qualität hat aber auch sei-
nen Preis. Durch intensive Suche und 
auch ein bisschen Glück konnten eini-
ge Sponsoren gewonnen werden. So 
gewährte die Fa. Ziegler einen Rabatt 
beim Erwerb der Gestelle. Die Sparkasse 
Muldental war sehr offen für das Anlie-
gen und spendete ebenfalls einen nicht 
unerheblichen Betrag. EnviaM starte-
te 2021 einen Städtewettbewerb. Die 
für Naunhof gewonnene Prämie wurde 
wiederum ausgewählten Vereinen der 
Stadt zur Verwirklichung von Projekten 
zur Verfügung gestellt. Auch hier ein 
Dank an die Gemeindevertreter für die 

Unterstützung. Weiterhin spendeten 
der REWE Markt Naunhof und die Phy-
siotherapie Grunwald & Hennig. Nicht 
zuletzt sei erwähnt, dass Mitglieder des 
Vereins natürlich ebenfalls einem Teil 
mitfinanziert haben.

Ein besonders herzliches Dankeschön 
geht an die Mitarbeiter des Bauhofes 
von Naunhof, die diese fünf Gestelle 
unentgeltlich in die Erde brachten. 

Bleibt zu hoffen, dass die Schilder 
lange unversehrt erhalten bleiben und 
vielleicht den einen oder anderen dazu 
anregen, sich für den Erhalt der Natur zu 
engagieren. 

Weitere Informationen auf www.na-
bu-muldentalkreis.de.

Verein zum Schutz und zur Erhaltung der Natur und der Muldenlandschaft e. V.
Natur- und Erlebnispfad am Grillensee
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SV Naunhof 1920 e. V.
Freiwilligendienst im Sport
Der SV Naunhof 1920 bietet dir in 
Kooperation mit der Stadt Naunhof 
die Möglichkeit, ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvie-
ren. Hierfür suchen wir für den Zeit-
raum 01.09.2022 - 31.08.2023 eine(n) 
engagierte(n) / sportbegeisterte(n) 
Jugendliche(n) im Alter von 16 – 27 
Jahren.

Wenn du
•  dich für Sport interessierst,
• Freude daran hast, Bewegungs-, 

Spiel- und Sportangebote für Kin-
der zu übernehmen,

• deine Eignung für einen sozialen, 
sportlichen Beruf oder das Lehr-
amt überprüfen möchtest,

• direkt nach der Schule, vor dem 
Studium bzw. der Ausbildung et-
was Praktisches machen möchtest,

• die Wartezeit auf einen Studi-
en-/ Ausbildungsplatz mit einer 
sinnvollen Tätigkeit überbrücken 
möchtest,

• eine Übungsleiterlizenz erlangen 
möchtest,

• neue Erfahrungen sammeln und 
deine sozialen Kompetenzen stär-
ken willst,

dann melde dich bei uns!

Das solltest du mitbringen…
• eine abgeschlossene Schulausbil-

dung,
• Freude im Umgang mit Kindern im 

Vor- und Grundschulalter
• Flexibilität, Engagement und Auf-

geschlossenheit gegenüber Neuem

Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 
Stunden. Du bekommst 300 Euro Ta-
schengeld im Monat, alle Sozialversi-
cherungsleistungen, 25 Bildungstage 
und 26 Tage Urlaub.
Du möchtest mehr über die Stelle er-
fahren, dann nimm Kontakt mit uns 
auf oder bewirb dich direkt per Mail: 
m.neumann@svnaunhof1920.de

Nun geht es wieder los in Erd-
mannshain!

Am 3. April ist es endlich so weit. Der 
Verein lädt ein zum ersten offenen 
Sonntag im Jahr 2022.

Die Besucher können das Gelände 
des Heimatvereins Erdmannshain e. V., 
Eichaer Straße 30, von 14.00-18.00 Uhr 
mit alten landwirtschaftlichen Geräten 
besichtigen. Auch das Schulmuseum 
wird geöffnet sein.

Die Gäste können sich an selbst ge-
backenem Kuchen und Kaffee laben, 
später gibt es Leckeres vom Grill. Das 
Motto: PFLANZENTAUSCHBÖRSE

Wer junge Pflanzen, Samen, Ableger 
oder ähnliches zum tauschen, verkau-
fen oder abgeben übrig hat, bitte gerne 
mitbringen.

Die Mitglieder des Vereins freuen 
sich auf viele Gäste!

Safe the Date! Festwoche zu 
750 Jahre Erdmannshain

Fr, 13.5. bis So, 15.5.  
Flugwochenende auf den Wiesen der 
Sachsen-Klinik

Fr, ab 15.00 Uhr    
mit Drachenpiloten aus Nah und Fern
Drachenflug/ Nachtflug 

Sa, 19.00 - 20.30 Uhr        
Live-Musik mit Red Rocks 
im Zelt an der Klinik
Ballonstarts bei entsprechender Witte-
rung

Die, 17.05. bis Do, 19.05.
Vereinsgelände als Museum geöffnet

15-18 Uhr
• Themenbezogene Vorträge durch 

Wolfram Just
• Zeitstrahl & historische Bilder
• Bildbände über Kirche und Dorf Erd-

mannshain 
• Kaffee, Kuchen, Bockwurst

Fr, 20.05., 17.00 - 21.00 Uhr
Mittelalterlicher Lieder- und Tanz-
abend
• Kulturscheune & Museumshof
• Gesang: Mareike Greb
• Tanzgruppe Freydanz
• Allerlei Gebackenes vom Feuer
Besucher im Gewande sind sehr will-
kommen

Sa, 21.05., 13.00 Uhr             
Steinweihe mit Pfarrer Norbert George 
& Gospelchor

14.00 Uhr    
Festakt mit Bürgermeisterin, Pfarrer, 
Klinik, befreundete Vereine

ab 14.00 Uhr            
• ENOSAN auf Wiese von J. Stein/Aus-

schank/Hüpfburg
• Kinderschminken

• Quadfahrten mit Firma Lehmann/
Spielplatz  

• Feuerwehr Naunhof präsentiert 
Handdruckspritze

• Gospelchor begleitet Veranstaltung

So, 10.00 - 13.00 Uhr         
Frühschoppen mit Trebsener Musikan-
ten (Grill, Bockwurst, Kuchen)

Weitere Informationen auf www.hei-
matvereinerdmannshain.de

Heimatverein Erdmannshain e. V.
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Das heutige Thema handelt von einem be-
sonderen Stück Land vor den Toren der 
Stadt. Die Grundstücke um den Großstein-
berger See gehörten heute zu den teuersten 
in der Gegend, da die Lage umgeben von 
Feldern einer Insel gleicht. Wer direkt am 
Wasser ein größeres Grundstück als sein 
eigen nennen kann, ist heute automatisch 
Millionär an Grundbesitz! 
Vor hundert Jahren war das noch kein The-
ma, weil es nur um die gute Wasserqualität 
ging, da sich dort die Fische wohlfühlten. 
Der Naunhofer Uhrmachermeister Titzschler 
kannte das Geheimnis und behielt für sich, 
was er da aus dem See herausholte bzw. an 
der Angel hatte. Ein weiterer Beitrag vom 
Redakteur Walter Loose, des „Naunhofer 
Heimatblattes“ von 1939 soll ergänzend mit 
interessanten Details aus der Entstehungs-
zeit und den Arbeiten am See berichten. 
- Mathias Bräuer - 

Naunhof, 3. März. 
Als das Projekt zum Bau eines Riesen-
bahnhofes in Leipzig greifbare Gestalt an-
genommen hat, mußte selbstverständlich 
für die Beschaffung gewisser Baumate-
rialien unter den günstigsten Bedingun-
gen Sorge getragen werden. Der damals 
in Naunhof etablierte Architekt Seyfert, 
welcher leider in dem kleinbürgerlichen 
Wirkungskreise seine großen Pläne nur 
teilweise ausführen konnte und kränken-
den Undank erntete, entdeckte an der 
Bahnstrecke Naunhof-Großsteinberg, den 
für solchen großen Bedarf nötigen Kies. 
Unter den erdenklich größten Schwierig-
keiten wurde das Kieswerk in Betrieb ge-
setzt, und ein Heer von Arbeitern hob den 
„kostbaren Schatz“. So rollten tagaus tag-
ein tausende Lori mit Kies beladen, nach 
der Baustelle in Leipzig.

Durch das Aufdecken unterirdischer 
Quellen, füllte sich der ausgehobene Teil 
des Kieswerkes mit Wasser und bildete 

nach und nach einen 12 Hektar großen 
See; wohl niemand dachte zu dieser Zeit 
an seinen späteren Zweck. Es war in den 
Jahren 1908 – 1913, da lebte ein als Son-
derling angesprochener Dr. B. in Naunhof, 
der sich mit allerhand Wissenschaften be-
faßte. Seine ganz besondere Leidenschaft 
war, in jeden Tümpel Wassertierchen und 
deren Brut anzusetzen. Daß besagter See 
auf Herrn B. die größte Anziehungskraft 
ausübte, habe ich oft beobachtet; er fuhr 
auf seinem Dreirad fast täglich mit einem 
kleinen Eimer ausgerüstet hinaus und 
schüttete den Inhalt von Fischbrut, Laich, 
Krebsen in den See, um befriedigt nach 
Hause zurückzukehren. Der arme Dr. B. 
wurde damals ausgelacht – heute lacht 
man nicht mehr über ihn, da er längst tot 
ist, und der See – hunderte Zentner Fi-
sche birgt.

Der Besitzer des Sees hat erst vor zwei 
Jahren den Entschluß gefaßt, das um den 
See sich ziehende Land in Parzellen ge-
teilt, zu verkaufen. Da die Fischnutzung 
durch die ungleichen Tiefen infolge der 
stellenweise bis 17 Meter Baggerung nur 
mit der Angel ausführbar ist, legte der 
Besitzer keinen besonderen Wert auf die-
selbe. Der erste, welcher nur wegen der 
Fische daselbst ein Grundstück kaufte, 
war Herr Uhrmacher-Meister Hermann 
Tritzschler in Naunhof. Er hat sich man-
chen Fünfpfünder Karpfen in der Zeit der 
Fleischrationierung stillvergnügt heimge-
tragen.

Nun hat sich an dem früher stillgele-
genen Ort viel verändert. Villen sind ent-
standen und entstehen – nichts ist mehr 
zu haben, und wers besitzt, gibt’s gewiß 
nicht wieder her. Zumeist ist Leipzig ver-
treten; denn die Großstadt mit ihren ver-
seuchten Gewässern, ihrer Mücken- und 
Rattenplage, hat ähnliches nicht aufzu-
zeigen. Hier gibt es keine stinkenden Aus-
dünstungen durch verseuchte Abwässer –  

reinstes Quellwasser dient zum Rudern, 
Schwimmen, Baden und Angeln.

Die Umlieger haben sich zu einer Ge-
nossenschaft zusammengetan und den 
Fischerei-Inspektor a. D. Herrn Bruno 
Dießner in Naunhof, Sachverständiger 
des Sächs. Fischereivereins, gewonnen, 
welcher die Bewirtschaftung des Sees 
in die Hand genommen hat, denn es soll 
zur Gesundung des Fischinhalts in erster 
Linie ein großer Satz Hechte ausgesetzt 
werden – ebenso Schleien und Karpfen. 
Durch die Berufung von Herrn Dießner, 
welcher in den letzten 45 Jahren durch 
seine Aufsätze in „Petrieangelegenheiten“ 
in verschiedenen Fachblättern den lesen-
den „Petriejüngern“ nur zu bekannt ist, 
hat man die Gewißheit, eine allererste Au-
torität auf dem Gebiete des Fischereiwe-
sens gefunden zu haben, da er in diesem 
Berufe alt und grau geworden ist. Sein 
Spezialwerk „Die künstliche Zucht der Fo-
relle“, in einer zweiten Auflage vergriffen, 
(eine dritte ist in Arbeit), zeugt von großer 
Fachkenntnis. Die Wände des Hörsaals des 
Landwirtschaftlichen Instituts der Uni-
versität Halle zieren die für die Teichwirt-
schaft geeignetsten Forellenarten nach 
der Natur gemalt von Bruno Dießner. Er 
war viele Jahre in dem schönen quellrei-
chen Oberösterreich und Ungarn tätig –  
ebenso in Rumänien, Serbien, der Buko-
wina und Herzegowina – und der verstor-
bene Zoologe Professor Dr. Leukart von 
der Leipziger Universität berief seiner Zeit 
Dießner zu einer Studienreise an die Lagu-
nen in Comachio, (Italien) welches durch 
seine Aalzucht berühmt ist.

Mögen diese Ausführungen, welche 
keinerlei Reklame bedeuten und nur der 
Aufklärung dienen sollen, dazu beitragen, 
daß alle Gemeinden und Private, welchen 
an der praktischen Bewirtschaftung ihrer 
Teiche liegt, in die Fußstapfen genannter 
Genossenschaft treten, da doch das er-

Ortschronisten Naunhof
„Nachrichten für Naunhof“ im März 1922 – Fische im Großsteinberger See

Geplante Termine
Die Tage werden wieder länger und wär-
mer und damit ist die Zeit für das Tennis 
spielen auf der schönen Tennisanlage in 
der Clade gekommen. 

Folgende Termine sind geplant: 
• im März Frühjahresinstandsetzung 
 (wetterabhängig)
• mögliches Anspielen mit „Schleif-

chenturnier“, geplant am 10.04.2022

• Punktspielsaison beginnt am Wochen-
ende 30.04./01.05.2022

• Turnier –KKJS (Kinder) am Samstag, 
11.06.2022 

• Hans-Peter-Teichert-Turnier am 27./ 
28.08.2022 

Der Verein freut sich sehr auf den Sai-
sonbeginn im Frühjahr 2022. Interessier-
te Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
sind jederzeit herzlich willkommen. 

Schaut einfach vorbei auf 
dem Tennisplatz in der Cla-
de (Ansprechpartner: Trainer 
und Vereinsvorsitzender Tho-
mas Lange) oder informiert 

euch unter: 
www.tennis-naunhof.de 
oder schreibt uns eine 
E-Mail: 
kontakt@tennis-naun-
hof.de

TC Rot-Weiß Naunhof e.V. 



 20 | Naunhofer Nachrichten - Ausgabe 06 / 2022

strebenswerte Ziel die Selbstversorgung 
des Deutschen Reiches ist. Die Nutzbar-
machung aller Gewässer müßte seitens 
des Staates mit aller Energie betrieben 
werden, damit nicht für den großen Be-
darf an Fischen, Millionen nach dem Aus-
land rollen.
Darum auf zur fröhlichen Fischweid, zum 
Ruder- und Schwimmsport.

Friedrich Kohn, Naunhof-Leipzig

Notizen vom Großsteinberge See
Vor 40 Jahren war dort, wo heute inmit-
ten der Gärten und Landhäuser unser See 
liegt, ebenes Feld. Als um die Jahrhun-
dertwende in Leipzig der Hauptbahnhof 
gebaut wurde, brauchte man viel Kies und 
beschloß, die unterirdischen Kieslager 
in der Großsteinberger Flur abzubauen. 
Auf die Güte des Kieses hatte Baumeister 
Seifert-Naunhof aufmerksam gemacht. Er 
begann den Beitrieb mit einem Gutsbesit-
zer aus Großsteinberg. Später hatte Bau-
unternehmer Brauns die Leitung. 1903 
wurde vom Bahnwärter Robert Gerlach 
bis über die Straße nach Naunhof zu hin-
über ein Bahngleis gebaut, dessen Verlauf 
noch bis heute als Kiesstreif zwischen den 
Feldern sichtbar ist. Große Bagger gru-
ben die Felderde, und den Abraum bis 
zur Kiesschicht weg und schütteten ihn 

zu einer großen Halde auf, die aber heute 
wieder verschwunden ist. Die gute Erde 
als solche ist rings um den See, vor allem 
an der Ostseite, noch vorhanden. Dann 
wurden Zweietagenbagger aufgebaut, die 
nun den weißgewaschenen Kies in Bahn-
wagen schütteten. In den Jahren 1906 bis 
1908, den Hauptjahren, arbeiteten 150 bis 
300 Mann in Tag- und Nachtschichten, 
und täglich rollten 30 bis 40 Güterzüge 
von je 35 Wagen voll Kies nach Leipzig. 
Einmal, so erzählte Gärtner Oswin Vogel, 
der damals als junger Lokomotivfüh-
rer am See arbeitete, riß das Transport-
band am großen Bagger, und stürzte in 
die Kiesgrube, die von eingedrungenem 
Grundwasser 8 bis 10 Meter tief angefüllt 
war. Da mußte ein Taucher aus Hamburg 
kommen und das schwere Transportband 
wieder herausholen.

Als 1912 der Hauptbahnhof fertig wur-
de und die Kiesgrube voll Wasser stand, 
hörte der Abbau auf. Gärtner Wilhelm 
Krause legte ringsum schöne Gärten an, 
Landhäuser wurden gebaut; die Spuren 
der früheren Arbeit verschwanden. Jeder 
Anwohner hatte Angelrecht. Der See birgt 
Hechte, Barsche, Bleien, Schleien, Regen-
bogenforellen, Aale und Krebse.

Nach dem Planbuch für Naunhof von 
1929 hat der Großsteinberger See ein 
Ausmaß von 250 000 qm gleich 25 ha 

und damit ein Fünftel der Bodenfläche 
des Naunhofer Bebauungsplanes. Im Ein-
wohnerverzeichnis der „Stadt Naunhof“ 
vom selben Jahre sind 28 Gebäude als 
„Seekolonie“ unter Großsteinberg, 7 Ge-
bäude als „Seekolonie“ und unter Klinga 
verzeichnet. Das „Einwohnerverzeichnis 
der Städte Naunhof und Brandis“ von 1939 
nennt die jetzt vorhandenen 37 Gebäude 
„Siedlung Großsteinberger See“ (Postbe-
zeichnung: über Grimma Land“). 

W. Loose

Kartenausschnitt Meßtischblatt „NAUNHOF“ 
von 1907, Landkartensammlung Mathias Bräuer,  
(damaliger Bahnanschluss überquert heutige 
Ampelanlage)

Vereine

Goldsträhne in Neckarsulm

Zum „Dragon Cup“ im Vollkontaktkarate 
in Neckarsulm/ Baden Württemberg tra-
fen sich ca. 140 Teilnehmer/innen An-
fang März aus 14 Clubs aus Tschechien, 
der Schweiz und Deutschland. Für das 
28-köpfige Wettkampfteam bestehend 
aus 15 Athleten sowie Fahrern, Trainern 
und Betreuern ging es am Vortag Rich-
tung Südwesten um am Folgetag ausge-
ruht auf der Tatami (jap. Matte) zu stehen. 
Am Samstag ging es bereits um 7:30 Uhr 
zur Wettkampfstätte um alle Check-in 
und aktuellen nötigen Nachweise zu er-

bringen. Danach begannen 11:00Uhr die 
Kata Wettkämpfe (festgelegter Techni-
kablauf ohne Gegner). Dort holte sich bei 
den Braungurten Neele Streller den ers-
ten Platz. 12:00Uhr starteten die Kämpfe 
im Kumite (Partnerkampf) im Poolsystem 
in jeder Alters- und Gewichtsklasse, in 
welcher jeder gegen jeden kämpft. Phil 
Mehnert kämpfte das erste Mal auswärts, 
gewann alle Begegnungen und holte sich 
somit den ersten Platz. Weitere Kader des 
Wettkampfteams sammelten ihre Aus-
wärtserfahrungen und behaupteten sich. 
Emil, Jolina, Joelle und Juliette starteten 
in ihren Gewichts Klassen von 8-10 Jahren 
in der höchsten Wettkampferfahrungska-
tegorie Elite und sicherten sich die ers-
ten Plätze. Alexander Polack und Marvin 
Micklitza starteten in der Gewichtsklasse 
bis 45kg. Alexander holte sich den ers-
ten Platz und Marvin den zweiten Platz. 
Marla Hofmann trat bei der Jugend bis 
15 Jahre auf nur eine Kontrahentin und 
siegte bereits nach 7 Sekunden. Sie 
konnte lediglich einen kleinen Teil ihres 
Leistungsspektrums abrufen, für den sie 
intensiv trainiert. In der Jugend der Mäd-
chen 16/17Jahre trat das erste Mal Maib-
le Taubenheim in einem Auswärtskampf 

an. Gegen die Kämpferin aus Tschechien 
mit großer Wettkampferfahrung war sie 
technisch unterlegen.  Umso motivierter 
blieb sie an ihrer Gegnerin dran, verlor 
dann aufgrund massiver Schläge und 
Tritte. Jessica Krause hat in ihrer Alters-
klasse mit entsprechender Erfahrung im 
Elitebereich derzeit keine Gegnerin in 
Deutschland. Bei den Erwachsenen ging 
es Hannes Drechsler und Anna Wand-
schneider ähnlich. Hier standen ebenso 
keine Gegner zur Verfügung und sie wer-
den zukünftig international starten. Alle 
drei Athleten haben sich für die KWU Eu-
ropameisterschaft in Jerewan/Armenien 
intensiv vorbereitet. Diese fällt jedoch 
aufgrund der aktuellen Situation aus. 

Bogenschießen startet in die 
Saison

Auf dem Außengelände hinter dem 
Vereinsgelände in der Großsteinber-
ger Straße in Naunhof startet das Bo-
genschießen in die neue Saison. Bei 

AktivSport Saxonia e. V.
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Vereine

Mit einem kräftigen  
„Sport frei“…

…so begann, wie üblich, die Sportstunde 
der Damen vom Turn- und Sportverein 
1884 Naunhof e.V. Diesmal bereiten sich 
alle Sportfreundinnen auf eine besonde-
re Übungsstunde mit Turnzeug, aber auch 
ganz im Zeichen der „Weiberfastnacht“ 
vor. Dieses Datum hat eine langjährige 
Tradition im Verein, immer donnerstags 
vor der eigentlichen Faschingswoche. 
Leider fielen die wöchentlichen Übungs-
stunden und der traditionelle Termin 
„Altweiberfasching“ im letzten Jahr 2021 
der Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr 
ließen die sportlichen Gymnastikfrauen 
nach den anstrengenden Trainingsein-
heiten den Tag bei Spiel, Spaß und guter 
Laune ausklingen.

Am Ende der vielseitigen Übungs-
stunde wurde einstimmig der Wunsch 

auf „Mehr, …“  geäußert und das gemein-
same Fazit gezogen „Wiederholung, hof-
fentlich im nächsten Jahr erwünscht!“ 
Die Gymnastikfrauen des TSV 1884 
Naunhof e. V. treffen sich jeden Don-
nerstag von 20.00 bis 21.00 Uhr in der 
Turnhalle der Grundschule Naunhof zum 
gemeinsamen Sporttreiben und zum 
Bewegungs- und Fitnesstraining als 
präventive Gesundheitsvorsorge.  Inter-
essenten und neue Mitglieder sind stets 
herzlich willkommen! 

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2022

Der Vorstand des TSV 1884 Naunhof e. 
V. lädt zur alljährlichen Jahreshauptver-
sammlung mit Wahl des Vorstandes ein. 
Die Jahreshauptversammlung findet wie 
folgt statt:

Termin: Mittwoch, 06.04.2022
Zeit: 17:30 Uhr
Ort: Gaststätte „Sonnenschein“
Thomas-Müntzer-Str. 5, 04683 Naunhof

Auf der vorläufigen Tagesordnung ste-
hen folgende Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Vorschläge und Wahl des 
 Versammlungsleiters/ -in
3.  Bekanntgabe der Tagesordnung   
 durch den Versammlungsleiter/ -in 

 und Beschlussfassung der 
 Tagesordnung
4.  Rechenschaftsbericht 2021 der 
 Vereinsvorsitzenden
5. Kassenbericht 2021 des 
 Schatzmeisters
6.  Einnahmen und Ausgaben des 
 Vereins 2020 und 2021
7.  Kassenprüfungsbericht der 
 Revisionskommission
8.  Diskussion zu TOP 4 bis 7
9.  Entlastung von Vorstand und 
 Revisionskommission
10.  Dank an den alten Vorstand und der
 ehrenamtlich Tätigen
11.  Diskussion zu Ehrenamt und Zukunft 
 des Vereins
12.  Vorschläge und Wahl der 
 Kandidaten für den neuen Vorstand
13.  Vorschläge und Wahl der 
 Revisionskommission
14.  Ergänzung der Gebührenordnung
15.  Sonstiges aus den Abteilungen
16.  Schlusswort

Satzungsgemäß sind zusätzliche Anträ-
ge und Anregungen zur Tagesordnung 
14 Tage vor der Jahreshauptversamm-
lung beim Vereinsvorstand schriftlich 
bzw. per E-Mail: 
tsv-1884-naunhof@gmx.de 
einzureichen.
Um Teilnahme wird gebeten!
Die aktuell gültigen Corona-Hygienere-
geln sind zu beachten und einzuhalten.

TSV 1884 Naunhof e. V.

wärmeren und helleren Tagesstunden 
wird diese faszinierende Sportart wie-
der zum Freizeiterlebnis. Für Vereins-
mitglieder und alle Interessierten gibt 
es Angebote zur Nutzung der Anlage. 
Interessenten können sich ab sofort 
direkt im Vereinsbüro oder per Telefon 
anmelden.

Long COVID 19

Patienten, welche aufgrund einer 
durchgemachten COVID 19 Erkrankung 
Folgeerkrankungen der Atemwege ha-
ben, dauerhaft unter atemwegsveren-
gende Lungenerkrankung (COPD) oder 
Asthma leiden, können in einem neu-
en Kurs für Lungensport im AktivSport 
SAXONIA trainieren. Hier wird von ei-
ner lizenzierten Trainerin auf dieses 
spezifische Krankheitsbild sportthe-
rapeutisch eingegangen und trainiert. 
Auskünfte und Termine sind im Ver-
einssitz oder telefonisch erhältlich. 

Verstärkung im AktivSport 
SAXONIA 

Der Sportabsolvent der Sportwissen-
schaften der Universität Leipzig, Erwin 
Rojas, verstärkt seit dem 15.03.2022 
das Team im AktivSport SAXONIA. 
Der 31- jährige Argentinier ist Diplom 
Sportlehrer und lebt seit drei Jahren in 
Deutschland. Er gibt seine sportliche 
Kompetenz fortan im Rehabilitations- 

Präventions- und im Fitnessbereich 
weiter. Seine in den letzten Jahren in-
ternational gemachten Erfahrungen 
bringt er ebenso mit in den Vorschul-
sport ein, besonders in der Abteilung 
Leichtathletik. 

Walkingfreunde auf neuen 
Pfaden

Die Walkingfreunde des AktivSport SA-
XONIA treffen sich am 02.04.2022 zum 
gemeinsamen Walken an den Eschefel-
der Teichen bei Frohburg. Im Anschluss 
ist wieder ein Besuch einer gastronomi-
schen Einrichtung geplant. Alle Inter-
essierten sind herzlich eingeladen und 
können sich gerne im Vereinssitz anmel-
den. 

‣  Kontakt:
 Tel.: 034293 554000 (Mo-Do 9.00 - 

12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr)  
 E-Mail: info@as-saxonia.de 
 Internet: www.as-saxonia.de
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Freitag, 01.04.
13:00 Uhr  Kegelnachmittag

Montag, 04.04.
13:30 Uhr Treffen der Singegruppe
15:30 Uhr Handarbeit

Dienstag, 05.04.
14:00 Uhr Tanz mit Familie Krumray
 Anmeldung erwünscht unter 
 Tel. 55152

Mittwoch, 06.04.
13:00 Uhr Skat- und Rommeenachmittag 

Donnerstag, 07.04.
09:00 Uhr Treffen der Nähmäuse
13:30 Uhr Gedächtnistraining

Montag, 11.04.
13:30 Uhr Treffen der Singegruppe
15:30 Uhr Handarbeit

Dienstag, 12.04.
13:30 Uhr Altersgerechte Gymnastik

Mittwoch, 13.04.
13:00 Uhr Skat- und Rommeenachmittag 

Donnerstag, 14.04.
09:00 Uhr Treffen der Nähmäuse
11:30 Uhr Ausfahrt zum Osterschmaus
 Anmeldung erwünscht unter
 Tel. 55152

Dienstag, 19.04.
13:30 Uhr Treffen der Singegruppe

Mittwoch, 20.04.
13:00 Uhr Skat- und Rommeenachmittag

 Donnerstag, 21.04.
13:30 Uhr Bingospaß am Nachmittag

Freitag, 22.04.
13:00 Uhr Spielenachmittag

Montag, 25.04.
13:30 Uhr Treffen der Singegruppe
15:30 Uhr Handarbeit

Dienstag, 26.04.
13:30 Uhr Staffelspiele

Mittwoch, 27.04.
13:00 Uhr Skat- und Rommeenachmittag

Donnerstag, 28.04.
14:00 Uhr Geburtstagsfeier des Monats 
 April (Persönliche Einladun-
 gen erfolgen durch die Stadt 
 Naunhof.)

Freitag, 29.04.
13:00 Uhr Gemeinsam statt einsam –
 Brunch
 Anmeldung erwünscht unter
 Tel. 55152

Vorschau

Dienstag, den 03.05.
14:00 Uhr Muttertagskonzert mit den
 Breitenauern
Donnerstag, den 05.05.
14:00 Uhr Modenschau mit Michael 
 Kefalas
Dienstag, den 10.05.
14:00 Uhr Tanz mit R. Ziggert

Anmeldungen erforderlich!

Änderungen vorbehalten!

Das Begegnungszentrum der Stadt Naun-
hof ist von Montag bis Freitag ab 9:00 
Uhr für Sie geöffnet. Es besteht auch die 
Möglichkeit, wochentags ein schmack-
haftes Mittagessen ab 3,70 € mit vor-
heriger Anmeldung in der Einrichtung 
einzunehmen. Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt.

Die Veranstaltungen finden unter Einhal-
tung der aktuellen Corona-Regeln statt.

‣  Kontakt:
 Bärbel Hildebrandt
 Tel. 034293 55152
 E-Mail: bgz@naunhof.eu

Veranstaltungen im April im Begegnungszentrum

Die Naturfotografie und speziell die Lie-
be zur Tierfotografie zieht Jürgen Geisler 
seit ca. 5 Jahren immer mehr in seinen 
Bann. Dabei entdeckte er auch seine 
Liebe zu Afrika mit seiner unglaublichen 
Vielfalt und den fantastischen Möglich-
keiten, die dortige Tierwelt hautnah erle-
ben zu können.

In seiner ersten Ausstellung werden Auf-
nahmen ausgestellt, die alle in den letz-
ten 2 Jahren und ausschließlich im Leip-
ziger Landkreis entstanden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Be-
trachten seiner Fotos. Finden auch Sie 
die Liebe zur Natur und schützen Sie 
diese wo immer Sie einen Betrag leisten 
können, damit auch die Kinder unserer 
Kinder, die Schönheit in ihrer Vielfältig-
keit genießen können.

Vernissage: 
Galerie
06.04., 19:00 Uhr
Galerie Kugel im Rathaus 

Neue Ausstellung in der Galerie Kugel
Jürgen Geisler – FOTOGRAFIE  – Tierisches Muldental 2022
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Ev.-luth. Kirchgemeinde – 
Naunhof/Erdmannshain/Ammelshain 

Ev.-luth. Pfarramt Naunhof, Wurzener Str. 1
Tel.: 034293 29493, Fax: 034293 55449

Kontakt: 
Pfarrer Norbert George, Tel. 0163 8055559

Bürozeiten: 
Mi u. Fr 9:00 bis 12:00 Uhr, Di 9:00 bis 
12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr
E-Mail: kg.naunhof@evlks.de, 
Internet: www.stadtkirche-naunhof.de

So, 27.03., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof

So, 27.03., 10:30 Uhr
Kirchenführung – Erdmannshain

So, 27.03., 18:00 Uhr
Naunhofer Abendmusik, Stadtkirche 
Naunhof „Duo Fehse-Wilfert“
Toni Fehse – Trompete, Jonas Wilfert – 
Orgel, Freuen Sie sich auf Musik aus ver-
schiedenen Epochen und Ländern!
So erklingt die originale Tafelmusik des 
französischen Hofes unter Ludwig XIV., 
sowie Werke von Johann Sebastian Bach 
bis Leroy Anderson.

Sa, 02.04., 09:00 Uhr
Frühjahrs-Putz, Stadtkirche Naunhof
Alle Aktivitäten in der Kirche hinterlassen 
ihre Spuren, außerdem haben der Altar-
raum und die hohen Kirchenfenster in 
den letzten Jahren Staub und jede Menge 
,,Traumfänger"(Spinnenweben) angesetzt. 
Die Firma Holzhäuser stellt für einen Tag 
ein 12 Meter hohes, bewegliches Gerüst 
zur Verfügung. Nun fehlt es nur noch an 
vielen Helfern, die dem Schmutz zu Leibe 
rücken wollen. Die Kirchgemeinde freut 
sich auf viele Helfer/innen.

So, 03.04., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Kirche Ammelshain

So, 10.04., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Stadtkirche Naunhof 

Ev.-luth. Kirchgemeinde – Albrechtshain

Pfarramt Beucha-Albrechtshain, 
Kirchberg 11, Beucha
Tel.: 034292 68221

Bürozeiten: 
Di 18:00 bis 19:00 Uhr 
und Mi 10:00 bis 12:00 Uhr

Kontakt:
Pfarrer Christoff Steinert, 
Kirchplatz 1, Brandis
Tel.: 034292 66541

Zurzeit liegen keine Termine vor.

Ev.-luth. Schwesternkirchgemeinde -
Fuchshain

Kontakt: 
Pfarramt Großpösna
Hauptstraße 25
Tel. u. Fax: 034297 423989 

Bürozeiten: 
Bürozeiten: Do 15:00 bis 17:00 Uhr bei 
Frau Rudolph
E-Mail: kg.grosspoesna@evlks.de

Sa, 09.04., 17:00 Uhr
Johannespassion 

Eintrittskarten zum Preis von 15€ sind im 
Blumenhof Rainer Streller, Hauptstr. 40, 
04683 Fuchshain, Tel. 0152 53774320 
und an der Tageskasse erhältlich. Für 
Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt in Be-
gleitung eines Erwachsenen frei.

So, 10.04., 10:00 Uhr
Gottesdienst – Kirche Fuchshain

Pfarrgemeinde Naunhof mit katholischer 
Kirche „Zum guten Hirten“ 

Katholisches Pfarramt „St. Franziskus“, 
Roitzscher Weg 3, Wurzen, Tel.: 03425 
925155

Kontakt:
Pfarrer: Christian Hecht, 
Tel.: 03425 925192

So, 27.03., 10:30 Uhr
Heilige Messe

Werktagsgottesdienste:
mittwochs, 9:00 Uhr

Die Kirchgemeinden laden ein

Tourismus | Veranstaltungen
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Wissenswertes

Wo finde ich Hilfe? Zeitraum 26. März bis 10. April
1. Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Naunhof 03437 708925100
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Krankentransport/Rettungsdienst 03437 19222

2. Notdienste 
Strom (envia M)  
24h Störungsmeldung 0800 2305070

Gas (MITGAS) Störstelle 0800 2200922  
Onlinemeldungen von Stromausfällen:      www.stromausfall.de

Wasser (Eigenb. Wasserversorgung) 
24 Stunden Havariedienst 0172 9814042

Abwasser (AZV Parthe) 034291 439-0
außerhalb der Dienstzeit 0171 4103238

Bereitschaftsdienst Wohnbau GmbH 0176 40441349

3. Ärzte-Notdienst 
Allgemeinärzte
 
Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Mittwoch, Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 19:00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Grimma 
Kleiststr. 5, 04668 Grimma
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Kinderärzte 

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst im Krankenhaus Wurzen 
Kutusowstr. 70, 04808 Wurzen
Wochenende, Feiertage, Brückentage:  9:00 – 13:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxen können ohne telefonische Voranmel-
dung während der Öffnungszeiten aufgesucht werden.

Augenärzte
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie unter 
Tel. 116117.

Zahnärzte 
Informationen zu den diensthabenden Ärzten erhalten Sie 
unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Tierärzte 
Tierklinik Panitzsch, Carl-Benz-Straße 2, Tel. 034291 316000

4. Apotheken-Notdienst 
Tag- u. Nachtdienst (8:00 – 8:00 Uhr)

Sa, 26. März (8:00-12:00 und 18:00-8:00 Uhr)
Linden-Apotheke Grimma   03437 921712

So, 27. März
Sonnen-Apotheke Grimma                  03437 917002

Mo, 28. März
Stadt-Apotheke Grimma                             03437 948894

Die, 29. März
Sophien-Apotheke Colditz 034381 8090

Mi, 30. März
Kronen -Apotheke Mutzschen  034385 51256

Do, 31. März
Engel-Apotheke Naunhof                           0800-1133399

Fr, 01. April
Kilian-Apotheke Bad Lausick 034345 7140

Sa, 02. April (8:00-12:00 und 18:00-8:00 Uhr)
Park-Apotheke Bad Lausick             034345 24531

So, 03. April
Sternen-Apotheke Naunhof                        034293 47355
             
Mo, 04. April
Löwen-Apotheke Bad Lausick                    034345 22352
 
Die, 05. April
Engel-Apotheke Colditz                             034381 43359
 
Mi, 06. April
Engel-Apotheke Colditz                             034381 43359

Do, 07. April
Adler-Apotheke Grimma 03437 911366

Fr, 08. April
Löwen- Apotheke Naunhof                         034293 45700               

Sa, 09. April (8:00-12:00 und 18:00-8:00 Uhr)
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

So, 10. April 
Rats Apotheke Trebsen                                034383 601

Immer samstags, außer an einem Feiertag ist in der Zeit von 
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Apotheke im PEP Grimma geöffnet.
Apotheke im PEP Grimma 03437 942323

Kontakt
Stadt Naunhof | Markt 1
04683 Naunhof  
Tel. 034293/42-0 
Fax. 034293/42-114

E-Mail: info@naunhof.de 
www.naunhof.de

Einfach 

QR-Code scannen
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„Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die 
heiteren Stunden nur!“

Aus der Wirtschaft

Den Spruch haben vielleicht einige von Ihnen 
in Ihrem Poesiealbum stehen. Was für ein Poesiealbum, fragen 
Sie jetzt bestimmt, liebe junge Menschen. Neben dem Heiter 
sollte man in den poetischen Sprüchen edel, lieb und nahezu 
heldenhaft sein. Vor allem die jungen männlichen Mitschüler 
traf es schwer, wenn ein Mädchen aus ihrer Klasse ihnen das Po-
esiealbum (bevorzugt freitags) in die Hand drückte und darum 
bat sich doch bitte darin zu verewigen. Danach verschwanden 
einige von den kleinen Büchlein auf Nimmerwiedersehen oder 
die ambitionierten Mütter quälten ihre Söhne, einen von ihnen 
vorgeschriebenen Spruch in Schönschrift und mit Füller in das 
Album zu schreiben. Heiter waren dabei die wenigsten. Mich 
verlässt auch jährlich die Heiterkeit an dem Wochenende, an 
dem die Sommerzeit ausgerufen wird. Diese geraubte Stunde 
fehlt mir und mein Biorhythmus, der eh oftmals nicht meiner 
Meinung ist und Kapriolen schlägt. Die Sommerzeit beschäftig-
te mich in den Jahren als Kolumnenschreiberin schon mehrfach. 
Zum Glück ergaben die Recherchen zum Thema, dass es noch 
vielen Mitmenschen so geht, wenn es heißt: „Beginn der Som-
merzeit“! Ehrlich gesagt interessieren mich dann eher die Inst-
rumente, welche die Zeit messen. Unsere Altvorderen aus Baby-
lonien und Griechenland maßen den Sonnenwinkel mit einem 
sogenannten Gnomon. Faszinierenderweise wurde noch vor 
Beginn der Antike mit einem senkrecht im Boden steckenden 
Holzstab der Sonnenschatten und andere astronomische Grö-
ßen gemessen. Zu den Parametern der Messung gehörte auch 
die Sonnenwende. Wussten Sie eigentlich, dass die alten Ägyp-
ter mit Hilfe von Wasser die Zeit maßen? Die ersten Wasser-
uhren funktionieren nach dem Prinzip wie die später entstan-
denen Sanduhren. Also der Wasserstand im hineinlaufenden 
Gefäß zeigt die verstrichene Zeit an. Klar, bis zur Entwicklung 
der Atomuhr war es ein langer Weg. Jener war aber gepflas-
tert mit genialen Ideen von klugen Leuten, die sich genaustens 
über Erdkrümmung, den Wechsel von Mond und Sternen mit der 
Sonne informierten. Der technische Fortschritt und der einher-
gehenden Entwicklung von einem komplexen System aus Fe-
dern, Zahnrädern und Pendel, ermöglichten schon im 16. Jahr-
hundert eine ziemlich genaue Zeitmessung. 
Die Schweizer gelten noch heute als die 
präzisesten und bekanntesten Uhren-
macher. Das liegt wohl an Abraham 
Louis Breguet, dem Urvater der mo-
dernen Armband- und Taschenuhren. 
Heute sind teure Uhren oftmals Sta-
tussymbole. Kann doch ein Jeder die 
Zeit auf dem Handy ablesen. Die 
Frage nach der Zeit an frem-
de Passanten hat sich damit 
wohl für alle Zeiten erübrigt. 
Wie Einstein uns lehrte, ist Zeit 
relativ. Hoffentlich erinnere ich 

mich daran, wenn ich am Sonntag, den 27. März nach dem Auf-
wachen mit der Zeit hadere, weil sie noch knapper ist als sonst.

Manuela Krause

Selbstgemachte Eierbecher zum Osterfest

Wenn Sonne und Wärme die Menschen nach draußen trei-
ben und für gute Laune sorgen, wächst stets auch die Lust 
auf etwas Neues. Die einen suchen die große Liebe - andere 
wollen einfach mal neue, ungewohnte Produkte ausprobie-
ren. Ein Start-up aus München hat der Einkaufslangewei-
le den Kampf angesagt. Der Online-Probiermarkt Utry.me 
bietet ein täglich wechselndes Sortiment aus Neuheiten an 
Lebensmitteln, Getränken und Haushaltswaren, aus dem 
man sich eine Probierbox zusammenstellen kann. Man legt 
so viele Waren in seinen Korb, bis das Budget aufgebraucht 
ist. Das Sortiment aus rund 150 Produkten wechselt immer 
wieder, jeden Artikel kann der Kunde nur einmal in den Korb 
packen.

djd
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Vorfreude auf das Osterfest

Häschen und Blüten heißen den 
Frühling willkommen

Aufgeweckt und voller Tatendrang fühlen wir uns, wenn die 
Natur im Frühjahr aus dem Winterschlaf erwacht. Draußen 
sprießen die Blumen, alles grünt und blüht und ins-
piriert uns, auch unserem Zuhause ei-
nen neuen Anstrich zu geben. Jetzt 
ziehen farbenfrohe Dekorationen 
voller Lebensfreude ein, die für 
eine gemütliche Atmosphäre 
sorgen.

Schönes zum Osterbrunch
Mit niedlichen Hasen- und Blu-
menmotiven erzählen Geschirr 
und Accessoires aus der Frühlings-
kollektion von Villeroy & Boch klei-
ne Geschichten und entführen die 
ganze Familie in eine zauberhafte 
Frühlingswelt. Die Kollektion Spring 
Awakening eignet sich hervorragend 

Kreatives für das Osternest

Die Familie mit individuellen Fotogeschenken überraschen
Ostern ohne Eiersuchen und süße Leckereien, die sich gut 
getarnt in der Wohnung oder im Garten verbergen? Das 
wäre für die meisten Familien unvorstellbar. Doch nicht 
nur große und kleine Naschkatzen kommen an dem Fest-
wochenende auf ihre Kosten. Mit individuell gestalteten 
Aufmerksamkeiten lässt sich den Lieben zeigen, wie wichtig 
sie einem sind. Beim Schenken kommt es vor allem auf den 
ideellen Wert an: Mit schönen Fotos und originellen Bildern 
lassen sich kreative Dinge schaffen, die garantiert lange in 
positiver Erinnerung bleiben.

Spielideen für jedes Alter
Warum nicht endlich mal wieder in fröhlicher Runde mitein-
ander spielen? Das lange Osterwochenende bietet eine gute 
Gelegenheit dazu. Noch mehr Freude bereitet das Miteinan-
der, wenn zum Beispiel beim Zusammenfügen eines Foto-
Puzzles Teil für Teil ein persönliches Motiv entsteht. Damit 
leben unvergessliche Momente direkt wieder auf. Beim in-
dividuell gestaltbaren Foto-Puzzle von Ravensburger etwa 
lassen sich Erinnerungen auf wahlweise 500, 1.000, 1.500 
oder 2.000 Teilen festhalten. Auch das Foto-Memo-Spiel ist 
ein Familienspaß, der nie aus der Mode kommt. Vor allem 
die jüngeren Familienmitglieder lieben es, weil die Regeln 
einfach sind und die Erwachsenen dabei oft im wahrsten 
Sinne des Wortes alt aussehen. Noch lustiger wird es mit 
einem individuell bedruckten Foto-Memo etwa von Cewe, 
das 25 eigene Motive zeigt. Tipp: Für diese Osteridee lässt 
sich die nächste Tour in die Natur direkt in ein kreatives Fo-
toprojekt verwandeln.

Süße Aufmerksamkeiten individuell verpackt
Damit auch der süße Zahn auf seine Kosten kommt, gibt es 
etwa österliche Foto-Schokoboxen. Hinter dem individuell 
gestaltbaren Deckel verbergen sich 18 schokoladige Lecke-
reien. Alternativ sind etwa unter www.cewe.de auch selbst-
befüllbare Foto-Geschenkboxen erhältlich, bei der selbst 
die Verpackung zum Blickfang wird. Schon den Deckel ziert 
ein eigenes Bild. Beim Aufklappen entdeckt man dann nicht 
nur das Osterpräsent, sondern auch die persönlich gestalt-
bare Rückseite mit einem weiteren Fotomotiv. Zudem ist der 
Innenteil zum Befüllen 100 Prozent biologisch abbaubar. In 
der Box könnte sich zum Beispiel eine trendige Handyket-
te verbergen. Aus einer Auswahl verschiedener Farben und 
Materialien lassen sich die Hüllen mit einem persönlichen 
Fotomotiv gestalten. So bleibt das Smartphone nicht nur 
geschützt, sondern wird zugleich zum modischen Acces-
soire für jeden Tag.

djd
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Vorfreude auf das Osterfest

Selbstgemachte Eierbecher zum Osterfest
Einfacher Bastelspaß in vier Schritten für die ganze Familie
Eierbemalen zu Ostern ist bei vielen Familien eine lieb ge-
wonnene Tradition. Doch wie wäre es einmal mit selbst 
gebastelten Eierbechern im Osterlook? In farbenfrohen Be-
chern und bedeckt mit einer Hasenohrhaube schmeckt das 
Frühstücksei sicher doppelt so gut. Und das Beste: Die Eier-
becher kann man auch ohne die Hasenohren das ganze Jahr 
über als Hingucker auf dem Frühstückstisch verwenden.

Um sie zu basteln, benötigt man Klopapierrollen, ein Seil 
mit etwa fünf bis sieben Millimetern Durchmesser, einen 
breiten Pinsel, Wasser, eine Heißklebepistole, eine Schere 
und Marker zum Anmalen. Für die Hasenohren sind zusätz-
lich Draht, bunter Tonkarton, Holzkugeln mit etwa fünf bis 
sieben Millimetern Durchmesser und Holzspieße nötig. Mit 
der Bastelanleitung, die es auch unter www.pilotpen.de 
gibt, gelingen die stylishen Osterbecher kinderleicht in vier 
Schritten:

Schritt 1: Die Klopapierrolle in drei gleich große Teile 
schneiden, aus denen drei Eierbecher entstehen. Anschlie-
ßend mithilfe der Heißklebepistole das Seil um die Rolle 
herum befestigen. Dabei vor allem die Enden gut verkleben, 
damit sie sich später nicht wieder lösen.

Schritt 2: Das Seil mit den Markern in den Lieblingsfarben 
bemalen. Hierfür eignen sich beispielsweise die Pintor Mar-
ker von Pilot sehr gut, da ihre Farbe dank der robusten Spit-
ze auf nahezu allen Oberflächen haftet. Wählt man aus den 
30 erhältlichen Farben Neontöne aus, leuchten die Eierbe-
cher anschließend besonders stark. Da die Tinte wasserlös-
lich ist, kann man die verschiedenen Töne zudem mit einem 
breiten Pinsel und etwas Wasser miteinander verblenden. 
So entsteht ein toller Verlauf-Effekt.

Schritt 3: Der Eierbecher ist nun fertig, weiter geht es mit 
der Hasenohrhaube. Hierfür zuerst den Kranz basteln: Mit 
den Markern die Holzkugeln in der gewünschten Farbe an-
malen und sie nach dem Trocknen auf den Draht ziehen. Die 
beiden Enden des Drahtes so miteinander verknoten, dass 
ein Kranz entsteht, der so groß ist wie der Eierbecher. Tipp: 
Wenn man die Kugeln auf einen Holzspieß steckt, kann man 
sie leichter anmalen.

Schritt 4: Aus dem bunten Tonkarton passende Hasenoh-
ren ausschneiden und nach Geschmack dekorieren oder 
bemalen – beispielsweise mit Punkten oder Zacken. An-
schließend die Ohren an den Holzkugelkranz kleben. Wer 
möchte, kann auch noch die Eier bemalen und zum Beispiel 
mit einem schwarzen Pintor Marker ein niedliches Gesicht 
aufzeichnen. Fertig ist der Hingucker für den Osterbrunch.

djd

sowohl für den Osterbrunch als auch für frühlingsfrische Kaf-
feezeiten: Teller, Bowls, Eierbecher und Accessoires verströmen 
mit ihrer Blütenform einen frühlingshaften Charme. Dazu sind 
sie farbenfroh mit typischen Frühlingsblumen wie Narzissen, 
Tulpen und Gänseblümchen in leuchtenden Farben dekoriert, 
die dem Tisch eine wunderbar frische Anmutung verleihen.

Geschenkidee: Sammlerstücke für Liebhaber
Die limitierte Annual Easter Edition 2022 erzählt die Geschichte 
der lieb gewonnenen Hasenfamilie weiter: In diesem Jahr wid-
met sich die populäre Sammlerkollektion ganz Mutter Emma, 
die bei ihren Ostervorbereitungen ausgesprochen niedliche 
Unterstützung bekommt: Ein kleines Lamm weicht der Hasen-
frau nicht von der Seite. Alle Artikel der Edition sind mit einem 
goldenen Bodenstempel versehen, der auf das Editionsjahr ver-
weist. Sie stehen ausschließlich im Editionsjahr zum Verkauf 
und sind einzeln in speziellen Geschenkboxen verpackt – wie 
gemacht zum Sammeln und Verschenken.

Eine Hasenfamilie zum Liebhaben
Alle lieben den Osterhasen, vor allem dann, wenn er nicht al-
leine angehoppelt kommt. Wie schön, dass ihm in der nostalgi-
schen Kollektion Bunny Tales die ganze Hasenfamilie tatkräf-

tig zur Seite steht. Bunte Ostereier erhalten den 
letzten Schliff: Dazu pflücken Mama Emma und 
Tochter Anna bei einem Spaziergang durch eine 
Blumenwiese die schönsten Blüten, aus denen 
dann bunte Blumenkränze für die bemalten Eier 
gebunden werden. Wie die kleinen Langohren 
dabei zu Werke gehen, wurde in farbenfrohen, 
von Hand bemalten Porzellanfiguren eingefan-
gen – einfach zauberhaft. Die Geschichte der 
fröhlichen Hasenfamilie setzt sich auf dem Por-
zellan der Kollektion Spring Fantasy fort. Die 
Becher, Bowls, Schalen und Platzsets verschö-
nern die persönlichen Genussmomente und 

sind außerdem ideal zum Verschenken.

akz-o
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Recht - Anzeige -

Grundsteuer-Reform: Was ist neu?
Bis zum 31. Oktober 2022 haben Grundstückseigentümer 
Zeit,  eine Grundsteuererklärung abzugeben. Auf dieser 
Grundlage soll dann die neue Grundsteuer berechnet wer-
den, die Eigentümer ab 1. Januar 2025 bezahlen müssen. 
Ziel der Neuerungen soll es sein, die veralteten Werte durch 
neue, faire Daten zu unterlegen und die Bürokratie zu verein-
fachen. Der bisherige Einheitswert als Berechnungsgrundla-
ge verliert seine Gültigkeit. 

Zu den laufenden Kosten eines Hauses gehört auch die 
Grundsteuer. Eigentümer bezahlen sie an die Gemeinde be-
ziehungsweise Stadt. Die Grundsteuer lässt sich unterteilen: 
Grundsteuer A betrifft den Grundbesitz in Forst- und Land-
wirtschaft, Grundsteuer B alle bebauten und unbebauten 
Grundstücke oder Erbbaurechte. Neu hinzu kommt durch 
die Grundsteuer-Reform ab 2025 eine Grundsteuer C für un-
bebaute, baureife Grundstücke. Im Bereich der Grundsteuer 
B weicht Sachsen bei der Höhe der Steuermesszahlen vom 
Bundesmodell ab. 

Neu berechnet werden  Einheitswert, Grundsteuermess-
zahl und  Grundsteuer-Hebesatz. Die bisher geltenden Be-
rechnungsgrundlagen stammen etwa beim Einheitswert 
noch aus dem letzten Jahrhundert: 1935 (Osten) und 1964 
(Westen). Inzwischen hat sich der Immobilienmarkt rasant 
weiterentwickelt. Die verwendeten Grundlagen stimmen 
also nicht mehr mit dem Marktgeschehen überein. 

Auch bei der Grundsteuermesszahl gibt es gravierende 
Abweichungen zwischen Ost und West. Deshalb ist das alte 
Grundsteuergesetz auch verfassungswidrig: So stellte das 
Bundesverfassungsgericht bereits 2018 fest, dass es gegen 
den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Im Zuge der Reform wird 
die Grundsteuermesszahl nun in ganz Deutschland auf 0,34 
Promille angeglichen. In der Folge müssen circa 36 Millionen 
Grundstücke neu bewertet werden. Und das alle sieben Jahre –  
damit die Werte auch künftig aktuell bleiben.

Was müssen Eigentümer jetzt tun?
Grundstückseigentümer müssen bis 31. Oktober 2022 eine 
Feststellungserklärung zur Ermittlung des Grundsteuerwerts 
an das Finanzamt schicken. Das funktioniert am einfachsten 

über das Elster-Portal (www.elster.de).  Sollte eine elektro-
nische Abgabe nicht möglich sein, kann die Erklärung auch 
auf Papier eingereicht werden. Darin sind folgende Angaben 
über Wohngrundstücke zu machen:
• Lage des Grundstücks
• Grundstücks- und Wohnfläche
• Gebäudeart
• Bodenrichtwert
• Baujahr des Gebäudes

Voraussichtlich bis Ende März 2022 sollen die nötigen Un-
terlagen bereitgestellt werden. Alles weitere berechnet 
das Finanzamt selbst. Das bisher verwendete Verfahren 
zur Ermittlung der Grundsteuer bleibt erhalten (Grund-
steuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer). 
Den Grundsteuerwert ermittelt das Finanzamt, die Steuer-
messzahl ist gesetzlich in der Neufassung des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) festgelegt. Den  Grundsteuer-Hebesatz 
bestimmt die Gemeinde oder Stadt selbst, er unterscheidet 
sich auch zwischen den Bundesländern. Bisher ungeklärt ist, 
woher der Bürger einen zuverlässigen Bodenrichtwert für 
sein Grundstück erhält. 

Katrin Scholz, Rechtsanwältin

Anmerkung: Das auf dieser Seite behandelte redaktionelle Thema stellt 
keine rechtlich verbindliche Beratung durch den Verlag dar. Diese erhalten  
Sie ausschließlich bei Rechtsanwälten, Notaren, Versicherungsberatern, 
Steuerberatern, Lohnsteuerhilfen und dgl.
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Finanzen

Wo ist das Geld geblieben?
Ein Online-Haushaltsbuch bringt mehr Durchblick über die eigenen Finanzen

Unverhofft kommt oft. Eine dringend fällige Autoreparatur, 
eine defekte Waschmaschine oder die Abbuchung der Ver-
sicherung, die man vollkommen vergessen hat: All das kann 
empfindliche Lücken ins Budget reißen. In diesen Fällen hilft 
der buchstäbliche Notgroschen. Gut ein bis drei Monatsge-
hälter sollte man stets kurzfristig verfügbar haben. Doch 
vielen fällt es schwer, überhaupt etwas auf die hohe Kante 
zu legen. Das Gehalt ist oft schon verbraucht, während das 
Monatsende noch gar nicht in Sicht ist. Wo genau ist das Geld 
geblieben? Um diese Frage beantworten zu können, hilft es, 
Einnahmen und Ausgaben in einem Haushaltsbuch festzuhal-
ten. Schritt für Schritt wächst so die Transparenz über die 
eigenen Finanzen.
 
Das eigene Budget besser planen
Wer einmal angefangen hat, den eigenen Ausgaben nach-
zuspüren, kann so einige Aha-Momente erleben. Vermeint-
lich kleine Beträge addieren sich über den Monat hinweg zu 
beträchtlichen Summen. Oder das Hobby ist eventuell viel 
kostspieliger als vermutet. "Dank der privaten Buchführung 
lässt sich zügig erkennen, wo sich unentdeckte Kosten ver-
bergen und wie man sich mehr finanzielle Freiheit verschaf-
fen kann", erklärt Korina Dörr, Leiterin des Beratungsdiens-
tes Geld und Haushalt. Die klassische Möglichkeit ist es, in 
einem gedruckten Haushaltsbuch alle laufenden Ausgaben 
zu notieren. Noch einfacher und bequemer ist dies heute 
auch online möglich, beispielsweise mit dem kürzlich neu 
aufgelegten Online-Haushaltsbuch „Web-Budgetplaner“. Re-
gelmäßige Einnahmen und Ausgaben werden einmal erfasst 
und automatisch fortgeschrieben - so ist man den eigenen 
Finanzen immer den entscheidenden Schritt voraus. Tägliche 
Einkäufe lassen sich schnell eingeben und selbst gewählten 
Kategorien und Stichwörtern zuordnen.
 
Kostenfreie und anonyme Nutzung
Nach ein bis drei Monaten ist schnell klar, mit welchem Be-
trag zum Beispiel Hobbys zu Buche schlagen. Auch Ausgaben 
für einzelne Familienmitglieder sind mithilfe von Stichwör-
tern immer genau nachvollziehbar. Vom Smartphone über 
das Tablet bis zum Desktop-Rechner haben Nutzer kosten-
freien Zugriff unter www.web-budgetplaner.de. Auf Knopf-

druck gibt es darüber hinaus zahlreiche Filter- und Auswer-
tungsmöglichkeiten. Die Daten der Nutzer werden durch 
verschlüsselte Seiten auf deutschen Servern sowie durch die 
Anonymität bei der Registrierung geschützt, das Angebot ist 
werbefrei und für jeden zugänglich.

djd

 

Einen guten Trainer erkennt man im Sport daran, dass 
er zu seinen Spielern ein Vertrauensverhältnis aufbaut. 
Das ist auch wesentlich für ein gutes Finanzcoaching: Zu 
einem Profi hat man Vertrauen, er unterstützt bei wich-
tigen Fragestellungen und versucht; das Beste für mich 
rauszuholen. Er findet die individuell passende Lösung 
- ob es sich nun um eine Versicherung oder Geldanlage 
handelt. Bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) 
etwa führen die selbstständigen Vermögensberaterinnen 
und Vermögensberater zuerst eine ausführliche Analyse 
der finanziellen Lage, der Ziele und der Möglichkeiten der 
Kunden durch. Danach stimmen sie die Finanzplanung 
mit den aktuellen Umständen ab und entwickeln indivi-
duelle Finanzkonzepte. Mehr Informationen gibt es auf 
www.dvag.de.

djd

Das Beste für sich rausholen
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Dem Online-Portal Statista zufolge haben viele Menschen in 
Deutschland die Einschränkung von Freizeitaktivitäten wäh-
rend der Pandemie zum Erwerb eines Motorrads genutzt. 2020 
wurden hierzulande 220.000 Motorräder und Krafträder neu 
zugelassen, 2019 waren es nur etwa 168.000. Wer einmal auf 
den Geschmack gekommen ist, will das Freiheitsgefühl auf zwei 
Rädern meist nicht mehr missen. Doch erst mit einer ausrei-
chenden Versicherung kann man den Fahrspaß genießen.

Das Motorrad ausreichend versichern
"Eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist auch für das Motorrad ob-
ligatorisch", erklärt Thies Johannssen von den Itzehoer Versiche-
rungen. Sie kommt zum einen für Schäden auf, die Betroffenen 
eines vom Fahrer oder der Fahrerin des Motorrads verursachten 
Unfalls entstehen. Sie zahlt zudem bei Schäden, die Personen 
erleiden, die man auf der Maschine als Sozius mitgenommen 
hat. Neben Personenschäden sind auch Sachschäden an Fahr-
zeugen oder Gebäuden durch die Haftpflicht gedeckt. "Mit ei-
ner Teilkasko oder einer Fahrzeugvollversicherung kann man 
zusätzlich die Beschädigung des eigenen Motorrads abdecken", 
so Johannssen. Mit einem sogenannten Fahrerschutz könne der 
eigene Personenschaden abgesichert werden, wenn man als 
Fahrer einen Unfall selbst verschulde oder eine Mitschuld trage.

Günstiger Einstieg als Zweitfahrzeug
Einige Anbieter gewähren eine verbesserte Zweitwagenre-
gelung. Versicherungsnehmer erhalten dann für ihr Motorrad 
eine bessere Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse), wenn sie bei 
derselben Versicherung bereits ihr Auto versichert haben. Mehr 
Infos gibt es unter www.itzehoer.de. Beim norddeutschen An-
bieter ist der Schutzbrief für Biker direkt bei Abschluss einer 
Kfz-Haftpflicht enthalten.

Vorsicht bei Nutzung von Saisonkennzeichen
Während früher viele Biker ihr Motorrad für die kalten Mona-
te abgemeldet haben, um Versicherung und Steuern zu sparen, 
wird heute immer häufiger ein Saisonkennzeichen mit Gültig-
keiten zwischen zwei und elf Monaten genutzt. "Das Motorrad 
darf sich außerhalb davon nicht im öffentlichen Raum befinden, 
dazu zählen beispielsweise Straßen und Parkplätze“, erläutert 
Johannssen. Wer das Motorrad außerhalb der angegebenen 
Zeit bewege, habe bei einem Unfall gravierende Probleme: "Die 
Versicherung zahlt zwar, holt sich das Geld aber vom Versiche-
rungsnehmer zurück. Zudem drohen Bußgelder und sogar Haft-
strafen." Wenn das Motorrad außerhalb der Saison gestohlen 
oder beschädigt wird, genießt der Versicherungsnehmer einen 
sogenannten Ruheversicherungsschutz. Dabei greift die Versi-
cherung, allerdings wird die Vollkasko in der Ruhezeit auf eine 
Teilkasko heruntergestuft. Ein Diebstahl ist aber damit dennoch 
abgedeckt.

djd

Mobilität

Gut durch die Motorradsaison
Das sollten Biker in Sachen Versicherung und Saisonkennzeichen beachten
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Es gibt noch viel zu tun
Umfrage: Überraschend viele Radfahrer fürchten um die eigene Sicherheit

Das Fahrrad ist für viele aus dem Alltag nicht wegzudenken. Mit 
Muskelkraft gelangt man umweltfreundlich ans Ziel, gleichzei-
tig lässt sich etwas für die eigene Fitness und Gesundheit tun. 
Allerdings fährt häufig auch die Angst mit. 44 Prozent der Men-
schen in Deutschland fürchtet einer aktuellen Umfrage zufolge 
beim Fahrradfahren um die persönliche Sicherheit. Tatsächlich 
sind 2020 auf Deutschlands Straßen 426 Radfahrer bei Unfällen 
verstorben - deutlich mehr als im Jahr 2013, für das der bisheri-
ge Tiefststand mit 354 Opfern verzeichnet wurde. Diese Zahlen 
zitiert Statista aus Erhebungen des Statistischen Bundesamtes.

Mehrheit wünscht sich bessere Fahrrad-Infrastruktur
Häufigste Unfallgegner waren dabei Autos mit einem Anteil von 
71 Prozent. Organisationen wie der ADAC fordern daher, die An-
strengungen für den Schutz der Radfahrer zu erhöhen und die 
Radverkehrsinfrastruktur spürbar zu verbessern. Dabei handelt 
es sich um einen Wunsch, den auch die große Mehrheit der Be-
völkerung teilt: Sieben von zehn befragten Personen erwarten 
vom Staat, dass er mehr für eine sichere Koexistenz von Autos, 
Fahrrädern und Fußgängern unternimmt. Besonders stark aus-

geprägt ist diese Meinung in Ostdeutschland mit 76 Prozent. 
Die repräsentative Umfrage zum Thema "Sicherheit im Stra-
ßenverkehr" wurde vom Multitechnologiekonzern 3M in Auf-
trag gegeben. Eine weitere Forderung, die sich aus der Umfrage 
ergab: Zwei Drittel der Befragten sind sich einig darin, dass ihre 
jeweilige Gemeinde die Straßen vor allem für Radfahrer sicher 
machen sollte. Auch hier ist die Erwartung in Ostdeutschland 
mit 73 Prozent am höchsten.

Reflexionsfolien können Verkehrssicherheit erhöhen
Trotz aller Gefahren: Der Trend zum Fahrrad ist laut Umfrage 
ungebrochen: 45 Prozent der Befragten nutzen es hierzulande 
mindestens einmal pro Woche als Transportmittel. Global be-
trachtet liegt dieser Anteil bei lediglich 25 Prozent. "Fahrrad-
fahren wird immer beliebter, jedoch nicht im gleichen Maße 
sicherer", kommentiert 3M-Experte Gernot Sauter die Studie. 
Vielerorts lasse sich die Infrastruktur und damit die Sicherheit 
für Fahrradfahrer deutlich verbessern. Zu mehr Schutz auf ver-
gleichsweise einfache Art tragen zum Beispiel Reflexionsfolien 
bei. Sie verbessern die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen, Fahr-
zeugen und Fahrbahnmarkierungen erheblich. Unter www.3M.
de/verkehrssicherheit etwa gibt es weitere Details dazu. Die 
Folien sorgen für eine bessere Orientierung und somit für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere auch für Radfahrer.

djd
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Gesundheit

Pollenalarm – juckt mich nicht
Mit gezielten Maßnahmen geht es entspannter durch die Heuschnupfenzeit

Niesen, Juckreiz, tränende Augen: Allergien sind weit verbreitet. 
So erkranken laut Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 20 Pro-
zent der Kinder und mehr als 30 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland irgendwann an mindestens einer allergischen Er-
krankung. Bei Kindern sind Jungen häufiger betroffen als Mäd-
chen. Im Erwachsenenalter kehrt sich das Verhältnis um. Linda-
Apotheker Martin Beutling aus Oberhausen weiß aus Erfahrung: 
„Am häufigsten kommen die Menschen wegen Heuschnupfen 
in die Apotheke.“ Oft schon im Februar, aber spätestens mit den 
ersten milden Tagen herrscht wieder Pollenalarm, und für All-
ergiker beginnt die Leidenszeit.
 
Ständiges Niesen erschöpft Allergiker 
„Besonders die ständige Nieserei macht den Betroffenen zu 
schaffen“, erklärt Experte Beutling: „Das ist nicht nur lästig, 
sondern auch körperlich anstrengend – man fühlt sich schnell 
erschöpft.“ Zusätzlich plagen eine laufende Nase sowie jucken-
de, tränende und geschwollene Augen. Das kann die Lebens-
qualität in Frühling und Sommer enorm einschränken. Um ihre 
Probleme in den Griff zu bekommen, sollten Allergiker sich 
stets informieren, welche Pollen gerade aktiv sind. Zahlreiche 
Pollenflugkalender gibt es online, noch genauer sind spezielle 
Apps, die auch die jeweilige Wohnumgebung einbeziehen. Am 

stärksten verbreitet sind allergische Reaktionen gegen Birken-
pollen, aber auch gegen Frühblüher wie Hasel, Erle, Pappel und 
im Sommer gegen Gräserpollen. Zur Bekämpfung der Sympto-
me rät Martin Beutling zunächst zu lokalen Antihistaminika wie 
Augentropfen und Nasenspray. Zudem könne man zu Tabletten 
etwa mit den Wirkstoffen Cetirizin, Loratadin oder Dimetinden 
greifen. Am besten lässt man sich fachkundig beraten, welche 
Medikamente individuell am besten geeignet sind. Unter www.
linda.de finden sich qualifizierte Apotheken in Wohnortnähe.
 
Medikamente durchgehend einnehmen 
Zur Einnahme der Präparate meint Beutling: „Ich empfehle, die-
se rechtzeitig einzunehmen, bevor es ganz schlimm wird – und 
dann auch durchgehend dabeizubleiben, bis die jeweiligen Al-
lergene abflauen.“ Zudem sollte man Pollen täglich mit einer 
Nasendusche ausspülen. Lässt man den Heuschnupfen unbe-
handelt, kann sich ein Etagenwechsel anbahnen, der mit einer 
Verengung der Bronchien und Asthma einhergeht. Spätestens 
dann sollte man den Arzt oder die Ärztin aufsuchen, die Kor-
tison oder gegebenenfalls eine Desensibilisierung verordnen 
können.
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Wir möchten, dass Sie die Schönheit des Frühlings und die 
langersehnten Sonnenstunden in vollen Zügen genießen 
können. Als Ihr Optiker vor Ort sind wir gerne Ihr kompe-
tenter Ansprechpartner für bestes Sehen. Ob Gleitsicht-
gläser mit neuster Technologie von der Firma ZEISS, ei-
ner modischen Sonnenbrille mit optimalstem Schutz vor 
UV-Strahlung oder einer perfekten Nahbrille, wir haben 
für Sie die beste Brille. Zu unserer Hausmesse vom 28.03. 
bis 02.04.2022 bieten wir zusätzlich unsere brandneue 
Kollektion von modischen Brillen zu attraktiven Preisen. 
Anschauen lohnt sich bei Optik Müller!

Optiker Müller

Frühlingsfest bei Optik Müller

Gesundheit

Die Experten für Gleitsichtgläserchen im Außenbereich
Bei Augenoptik Findeisen liegt der Fokus auf der professionellen Analyse der Sehkraft

Scharfe Sicht durch perfekte Gläser –  welcher Brillenträger 
wünscht sich das nicht?
Bei Augenoptik Findeisen werden optimale Sehlösungen mittels 
hochpräziser Messergebnisse geliefert. Gleitsichtgläser werden 
auf den persönlichen Lebensstil und die Sehgewohnheiten ab-
gestimmt und stufenlos scharfes Sehen auf allen Entfernungen 
ist garantiert. Bei Augenoptik Findeisen kann man jetzt die vie-
len Vorteile erleben. Die Fachoptiker für biometrische Augen-
vermessung erklären: „Üblicherweise werden Gleitsichtgläser 
nach einem Standard-Augenmodell gefertigt. Das aber passt 
nur zu etwa zwei Prozent aller Augen. Wir möchten Gleitsicht-
gläser herstellen, die allen Augen 100 %ig entsprechen und für 
höchsten Sehkomfort sorgen“. 

Nur wenige Schritte sind es bis zum Ziel: Mit dem DNEye® 
Scanner von Rodenstock werden von jedem Auge mehrere tau-
send Datenpunkte erfasst. Diese fließen direkt in die Brillen-
glasproduktion ein. Im Anschluss wird das präzise, biometrische 
Modell für jedes individuelle Auge erzeugt. Dieses Augenmodell 
dient als Vorlage für die Brillenglasherstellung und wird digital 
in die Produktion übertragen. Das Seherlebnis ist für den Brillen-
träger schärfer als je zuvor, bei jedem Blick und in jeder Situation. 
Auf dieses Plus an Lebensqualität sollte man nicht verzichten.

Augenoptik Findeisen empfiehlt zur Augenvorsorge außer-
dem die telemedizinische Screening-Analyse: „Die Bilddaten 
aus der Vermessung mit dem DNEye® Scanner und dem Fundus-
Scanner von Rodenstock lassen wir von einem Augenarzt-Netz-

werk analysieren. So können Auffälligkeiten und Risikofaktoren 
frühzeitig erkannt werden.“ Das Optikerteam bei Findeisen ist 
an allen drei Standorten zu den gewohnten Öffnungszeiten für 
seine Kunden da und bietet eine umfassende Beratung mithilfe 
modernster Technik. Einen persönlichen Termin kann man auch 
ganz unkompliziert online vereinbaren. Wer nicht persönlich 
vorbei kommen kann, für den gibt es die telefonische Beratun 
sowie einen Reparaturservice inklusive Abhol- und Bringdienst. 

Augenoptik Findeisen

- Anzeige -
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Ausgezeichneter Kaffee - Genuss mit lokalem Flair
Begeistert nicht nur Kaffee-Sachsen: Kaffeespezialitäten aus Ihrem Heimatort

Die Kaffeegäste staunen:
serviert doch die Gastgeberin zum 
Kaffeekränzchen ein frisch gebrühtes 
„Naunhofer Kaffeepäuschen“. Morgens 
braucht’s allerdings schon den „Parthen-
steiner Muntermacher“. Und wenn die 
Geburtstagsgäste zu später Stunde noch 
einen Kaffee wollen, nehmen Sie den 
„Belgershainer Blümchenkaffee“ – der 
macht garantiert keine müden Männer 
mehr munter.

Echt sächsischer Genuss
Ein wenig Flunkerei ist aber schon dabei, 
stammt doch der Kaffee gar nicht aus 
„Ihrem“ Ort, sondern von der mehrfach 
preisgekrönten Kaffeemanufaktur „Rös-
terei Arabica“ in Torgau und wird speziell 
für uns geröstet. Die Palette der Ortsna-
men ist lang: unser Naunhofer Geschäft 
führt Kaffee mit Naunhof, Brandis, Bel-

gershain und Parthenstein, im Engels-
dorfer Geschäft erhalten Sie den Kaffee 
mit Engelsdorf, Paunsdorf, Mölkau und 
Borsdorf im Namen. Weitere Ortsnamen 
folgen.

Drei Sorten in zwei Varianten
Der „Muntermacher - für den aufge-
weckten Sachsen“ ist eine kräftige Mi-
schung mit schokoladigem Geschmack 
und Nuancen von dunklem Karamell mit 
Limette. Das „Kaffeepäuschen - für den 
gemütlichen Sachsen“ besticht durch 
seine ausbalancierte milde Säure und 
den Geschmack nach dunklem Karamell 
und Nüssen. Und der „Blümchenkaffee 
- für den aufgeregten Sachsen“ ist ein 
entkoffeinierter Kaffee mit milder Säu-
re und schokoladigem Geschmack. Jede 
Sorte ist erhältlich als „Gemahlen“, bei-
spielsweise für Filterkaffeemaschienen, 

und als „Ganze Bohne“, zum Beispiel für 
Vollautomaten.

Kein kalter Kaffee
sondern eine regionale, ja beinahe lo-
kale Kaffeespezialität, die wir für Sie 
gern als Einzelpräsent dekorieren oder 
im Präsentkorb mit weiteren regionalen 
Feinkostartikeln arrangieren. Darüber hi-
naus sind sogar individuelle Bezeichnun-
gen möglich, beispielsweise als Gastge-
schenk zur Hochzeit oder mit Nennung 
des Firmennamens als nette Aufmerk-
samkeit für Kunden – sprechen Sie uns 
gern darauf an. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Floristikfachgeschäft 
Raumzauber-Sinnwelt in Naunhof und 
Leipzig/Engelsdorf sowie im Internet un-
ter www.raumzauber-sinnwelt.de.

Claudia Tenner

Tipps

Immer ein tolles Geschenk: Regionale Köstlichkeiten
(Foto: Raumzauber-Sinnwelt)

Solo oder als Präsent: Kaffeespezialitäten aus Ihrer Raumzauber-Sinn-
welt (Foto: Raumzauber-Sinnwelt)
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Tipps

Gemütliche Sitzecke mit unserer Spezialität des Hauses: selbstgemachte Mozzarellarouladen

Frühlingszeit im Hotel Seerose
Pünktlich zur Osterzeit gibt es wieder 
viel aus dem Hotel Seerose zu berich-
ten. Der Eingangsbereich erstrahlt in 
neuem Glanz und wird von unserem 
neuen Logo geschmückt. Unser Freisitz 
ist gerade am Entstehen und wird da-
für sorgen, dass Sie sich bei schönem 
Wetter auch im Außenbereich rundum 
wohlfühlen können.

Um Ihnen schon einen kleinen Einblick 
in unseren künftigen Freisitz zu ver-
schaffen, haben wir eine erste Sitzecke 
für Sie entstehen lassen und laden Sie 
herzlich ein, es sich hier gemütlich zu 
machen. Zum Beispiel mit der Speziali-
tät des Hauses: den Mozzarellarouladen 
und einem Glas Wein. So viel sei schon 
verraten, der Büffelmozzarella und das 
selbstgemachte Pesto mit italienischen 
Oliven zergehen auf der Zunge. Wir 
freuen uns, wenn wir bei Ihrer nächsten 
Fahrradtour oder dem Ostersonntags-
spaziergang das Ausflugsziel der gan-
zen Familie sein können. Bitte reservie-
ren Sie vor!

Wir freuen uns auf Sie!

Auch für unseren entstehenden Außen-
bereich gilt unser Showhotel-Motto:  
alles was Sie sehen, können Sie jeder-
zeit bei uns einkaufen. Egal ob das Be-
steck, die Gartenmöbel oder der Son-
nenschirm. Was Ihnen gefällt, kann nach 
Ihrem Genusserlebnis im Hotel Seerose 
Ihr eigenes zu Hause verschönern.

Wenn Sie noch auf der Suche nach ei-
nem schönen Ausflugsziel für die gan-
ze Familie sind: bei uns können Sie sich 

am Sonntag, den 24. April, bei unserem 
Sonntags-Brunch kulinarisch verwöhnen 
lassen. Bitte reservieren Sie für unse-
ren Sonntags-Brunch unbedingt vor!

Senden Sie uns einfach eine E-Mail 
info@showhotel-seerose.de oder rufen 
Sie uns unter 0170 – 376 9414 an.

Schauen Sie gerne auch das nächste 
Mal wieder in die Stadtjournal-Ausga-
be, denn wir bauen unser Hotel nach 
und nach für Sie um.
 

Hier finden Sie uns:  
Kiebitzgrund 1, 04824 Beucha.
www.showhotel-seerose.de

Hotel Seerose
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Kleiner Garten groß in Form
Mit einer abwechslungsreichen Gestaltung trumpfen kleine Gärten auf

Nicht jeder Hobbygärtner besitzt ein parkähnliches Grundstück. 
Aber auch auf kleineren Flächen lassen sich grüne Träume ver-
wirklichen - eine durchdachte Planung und Kreativität bei der 
Gestaltung vorausgesetzt. Mit den richtigen Tipps und Tricks 
kommen kleine Gärten optisch ganz groß raus und vermitteln 
die Behaglichkeit einer blühenden Oase.
 
Den Garten strukturieren und mit Blüten 
für räumliche Tiefe sorgen 
In einem ersten Schritt kann man die Fläche optisch größer 
wirken lassen. "Für diesen Effekt sollten Gartenbesitzer allzu 
geradlinige, starre Achsen durchbrechen, indem sie die vorhan-
dene Fläche mit mehreren kleinen Elementen strukturieren" 
erläutert Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner. Zusätzliche Sicht-
achsen, geschwungene Wege und auflockernde Pflanzinseln 
erhöhen die Wirkung. Auch den dreidimensionalen Bereich kön-
nen sich Gartenbesitzer zunutze machen, leichte Aufschüttun-
gen etwa vermitteln ein Gefühl von Höhe und Tiefe. Wichtig ist 
zudem die Wahl der passenden Bepflanzung: "Solitärpflanzen 
sind für kleinere Gärten gut geeignet, auch säulenförmige, sch-
male Bäume wie Säulenbuche, Säulen-Hainbuche oder Säulen-
Zierkirsche machen in kleinen Gärten eine gute Figur", so der 
Rat von Jens Gärtner. Sie verleihen der Fläche mehr Struktur, 
ohne selbst zu viel Platz zu beanspruchen. Nicht zuletzt hat die 
Farbwahl großen Einfluss auf die optische Vergrößerung: So 
vermitteln etwa blaue Blüten mehr räumliche Tiefe, die Farb-

kombination Weiß, Blau, Rosa harmoniert sehr gut miteinander 
und setzt lichte Akzente.
 
Die Optik mit der richtigen Gartenpflege unterstützen 
Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Rasenfläche, der Hecken 
und Beete ist das A und O auf kleinen Grundstücken. Dieses 
lässt sich insbesondere durch Geräte mit Akku schnell, bequem 
und einfach erhalten. Das AK-System von Stihl etwa bietet den 
Vorteil, dass sich derselbe Energiespeicher gleich für verschie-
dene Gartenhelfer verwenden lässt. Dazu zählen Modelle wie 
der Rasenmäher RMA 339 C, die Heckenschere HSA 56 und die 
Motorsense FSA 57, die allesamt sehr gut für den Pflegebedarf 
in kleinen Gärten geeignet sind. Unter www.stihl.de gibt es 
weitere Informationen und Tipps für die Gestaltung kompakter 
Gartenflächen, hier finden sich außerdem Adressen von Fach-
händlern vor Ort für eine individuelle Beratung bei der Auswahl 
der passenden Gartengeräte.
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venus

sattler

Der Frühjahrsputz für Ihre Pflasterflächen im Außenbereich
Terrassenplatten sind das Aushängeschild Ihrer Terrasse und 
des gepflegten Gartens - die Pflastersteine das Aushängeschild 
eines gepflegten Hauseingangs. Ohne Pflege allerdings setzen 
sich schnell Flechten, Moos und Schwarzalgen auf den Stein-
flächen fest. Kein Wunder, wissen wir doch das alles was au-
ßen verbaut ist einer laufenden Pflege bedarf und da machen 
auch die Steinflächen keine Ausnahme. Auch Holzterrassen lei-
den unter der Witterung und brauchen einen lang anhaltenden 
Schutz.

Der Steinpflege- Kundendienst hilft beim Frühjahrsputz
Hausbesitzer die es leid sind ihre Steinflächen immer wieder 
selbst mit dem Hochdruckreiniger können eine Instandsetzung 
durch den  Steinpflege-Kundendienst  anfordern. Den gibt es in 
Deutschland und Österreich. Natürlich gibt es alte Steinflächen 
die nicht mehr besonders schön aussehen. Der Steinpflege-Kun-
dendienst wird vor einer Pflegeanwendung empfehlen, stark 
vernachlässigte Steinflächen erst einmal gründlich zu sanieren. 
Dafür werden aufwändige Maschinen eingesetzt. Das Beson-
dere daran, die Steinflächen werden nicht nur oberflächlich 
repariert sondern anschließend mit dem BSV-Langzeitschutz® 
ausgerüstet wird. Pflastersteine und Terrassenplatten werden 
also so ausgerüstet, dass sie langfristig gut aussehen.

Kostenlose Musterprobe
Viele Hausbesitzer können sich 
nicht vorstellen wie ihre Stein- und 
Holzflächen nach einer Grundsa-
nierung aussehen werden. Aus die-
sem Grund bieten die Fachleute des 
Steinpflege Kundendienstes Haus-
besitzern eine persönliche Beratung 
am Objekt an. Besonders interessant:  

Eine Musterprobe ihrer Leistung wer-
den sie direkt vor Ort präsentieren. So 
kann jeder Hausbesitzer sofort erken-

nen, wie seine Stein- und Holzflächen 
nach einer professionellen Instandset-

zung wieder aussehen werden.

Pflegeintervalle - Stein-Pflegepass
Eins ist inzwischen allen Hausbesitzern klar: Alles was drau-
ßen verbaut ist bedarf der stetigen Pflege und da machen auch 
Holzterrassen und Pflastersteine draußen keine Ausnahme. Aus 
diesem logischen Grund bietet der Steinpflege-Kundendienst 
nach einer Instandsetzung, eine dauerhafte Pflege aller Flä-
chen an. Zur Dokumentation der Pflegeintervalle gibt‘s für je-
den Kunden einen Stein-Pflegepass, woraus hervorgeht wie die 
neuen Steinflächen zukünftig gepflegt werden. Eine jährliche 
Nachpflege, die dafür sorgt dass die einmal sanierten Steinflä-
chen immer gut aussehen, ist in der Regel mit wenig Aufwand 
verbunden und dazu noch recht kostengünstig. Damit ist sicher-
gestellt dass die Steinflächen immer perfekt gepflegt aussehen.

Kontaktaufnahme mit MH Stone Steinpflege unter 
www.steinpflege-haertel.de 
Tel: 0341 4426401 oder 0177 6341490

Steinfresh MHS
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Stellenmarkt

Kfz-Berufe halten die Welt in Bewegung
Gute Jobperspektiven in der Mobilitätsbranche

Mobilität ist ein Grundpfeiler für das Funktionieren unseres 
modernen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Sanitäter, 
Polizei und Feuerwehrleute sind auf Fahrzeuge angewiesen, 
um Leben zu retten. Und ohne Lieferverkehr würden wir in die 
Versorgungssituation vorindustrieller Gesellschaften zurückfal-
len. Wer sich daher für eine Karriere im Kfz-Gewerbe entschei-
det, leistet einen wichtigen Beitrag, um unsere Welt am Laufen 
zu halten. Vielleicht deshalb stehen Berufe rund um Fahrzeuge 
und Mobilität auch heute hoch im Kurs - alleine 2021 sind über 
90.000 junge Menschen im Kfz-Gewerbe ins Berufsleben ein-
gestiegen.
 
Den richtigen Einstieg in die Kfz-Branche finden
Die Branche bietet eine Vielzahl von Einstiegs- und Aufstiegs-
möglichkeiten. Wer etwas mit Autos, motorisierten Zweirädern 
oder Lkws machen möchte, kann klassisch über den dualen 
Bildungsweg aus betrieblicher Ausbildung und Berufsschule 

in technische und kaufmännische Laufbahnen einsteigen. Un-
ter www.wasmitautos.com finden Interessierte Informationen 
und Tipps rund um Ausbildungen und berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten sowie zur Suche von Ausbildungsbetrieben nach 
Postleitzahl und Ort. Die Website erklärt zudem, worauf es in 
den typischen Berufsbildern Kfz-Mechatroniker, Karosserie- 
und Fahrzeugbaumechaniker ankommt, welche Fähigkeiten 
und Interessen man mitbringen sollte und was die Auszubilden-
den erwartet.
 
Karrierechancen durch Spezialisierung und Höherqualifizierung
Dazu werden die Perspektiven aufgezeigt, die sich für die Be-
rufseinsteiger nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss 
eröffnen. So bringt bereits eine zweijährige Weiterbildung 
Spezialisierungen innerhalb des gewählten Ausbildungsberufs 
hervor, etwa den geprüften Kfz-Servicetechniker, geprüften Au-
tomobil-Verkäufer oder -Serviceberater sowie weitere Kfz-spe-
zifische Qualifizierungen. Darüber hinaus steht auch der Weg zu 
Führungspositionen oder zur Selbstständigkeit offen. Der klas-
sische Meister etwa kann zum Werkstattmanager oder Betriebs-
leiter aufsteigen, einen Betrieb übernehmen oder selbst einen 
gründen. Auch akademische Abschlüsse bis zum Bachelor oder 
Master of Business Administration in technischen und kaufmän-
nischen Studiengängen liegen in Reichweite.

djd

 

Die Zahl der Haustiere steigt seit Jahren kontinuierlich an -  
auf zuletzt 34,9 Millionen fellige oder gefiederte Famili-
enmitglieder. Vom anhaltenden Haustierboom profitiert 
unter anderem auch der Fachhandel. Tierhalter erwarten 
hier Beratungskompetenz - eine anspruchsvolle Aufgabe, 
die Fachwissen sowie Empathie für Mensch und Tier erfor-
dert. Wer etwa eine kaufmännische Ausbildung sowie viel 
Tierliebe mitbringt, kann in die sichere und weiterwach-
sende Branche einsteigen. Händler wie "Das Futterhaus" 
mit rund 400 Fachmärkten im gesamten Bundesgebiet 
suchen permanent Verstärkung. In einer unternehmensei-
genen Akademie erhalten die Mitarbeitenden das nötige 
Fachwissen. Zudem bestehen attraktive Karrierechancen.

djd
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Danny Berndt, 
Markt 7, Naunhof 
 034293 30567

DRUCKHAUS BORNA, 
Abtsdorfer Straße 36, Borna
Janett Greif,  0173 6546986
 janett.greif@druckhaus-borna.de

Die STADTJOURNALE

Wenn Sie sich für die tröstenden Worte und die Anteilnahme 
beim Abschied von einem geliebten Familienangehörigen be-
danken möchten. Dann wenden Sie sich an ...

TrauerTrauer




